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Teil 1: Prospekt  
Dieser Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt 

und der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht (falls nach dem letzten Jah-
resbericht veröffentlicht) sind Grundlage für alle Zeichnungen von Anteilen 
der Teilvermögen.  

Gültigkeit haben nur Informationen, die im Prospekt, im Basisinformations-
blatt oder im Fondsvertrag enthalten sind.  
 

1  Allgemeine Informationen  
Hauptbeteiligte  

Fondsleitung: 

UBS Fund Management (Switzerland) AG 
Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel 
 

 

Depotbank und Zahlstelle:  

Credit Suisse (Schweiz) AG 
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich 
Telefon: +41 (0) 44 333 11 11  

Telefax: +41 (0) 44 332 55 55 
 
 

Vermögensverwalterin und Vertreiberin: 

Aquila AG 

Bahnhofstrasse 28a, CH-8001 Zürich 
Telefon: +41 (0) 44 213 65 85 
Telefax: +41 (0) 44 213 65 80 

 

Anlageberaterin 

Aquila Wealth Management AG, Zürich 
Bahnhofstrasse 28a 
8001 Zürich 

 

Prüfgesellschaft: 

Als Prüfgesellschaft amtet PricewaterhouseCoopers AG, Zürich. Ab 1. Juni 
2024 übernimmt Ernst & Young AG, Basel diese Funktion als Prüfgesell-
schaft. 

 

2  Informationen über den Umbrella-Fonds bzw. die 

Teilvermögen 
2.1 Allgemeine Angaben zum Umbrella-Fonds bzw. zu den 

Teilvermögen 

Der AWMZ Fund (vormals AWMZ Total Return Fund) ist ein vertraglicher 

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditio-
nelle Anlagen» gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen 
vom 23. Juni 2006, welcher zurzeit aus den folgenden Teilvermögen be-

steht: 
– AWMZ Fund I (in Liquidation) 
– AWMZ Fund II (in Liquidation) 

Der Fondsvertrag wurde ursprünglich von der Schweizerischen Gesellschaft 
für Kapitalanlagen SGK AG als Fondsleitung aufgestellt und mit Zustim-
mung der Credit Suisse AG als Depotbank der Eidgenössischen Finanz-

marktaufsicht unterbreitet und von dieser erstmals am 30. September 2005 
genehmigt. Mit Wirkung per 6. Juli 2012 erfolgte eine Fusion der Schwei-
zerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK AG, Zürich, als ehemaliger 

Fondsleitung mit der Credit Suisse Funds AG, Zürich, in der Form einer 
Absorptionsfusion gemäss dem Schweizerischen Fusionsgesetz. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde die Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 

AG, Zürich, aufgelöst und sämtliche Rechte und Pflichten gingen von Ge-
setzes wegen (auf dem Weg der Universalsukzession) auf die Credit Suisse 
Funds AG, Zürich, über. Seit dem 6. Juli 2012 nahm daher die Credit 

Suisse Funds AG, Zürich, die Funktion der Fondsleitung wahr.  
Zum 20. November 2016 hat die Credit Suisse (Schweiz) AG den grössten 
Teil des zur Division «Swiss Universal Bank» gehörenden Geschäfts der Cre-

dit Suisse AG übernommen. In diesem Zusammenhang hat die Credit 
Suisse (Schweiz) AG mit Genehmigung der FINMA die Depotbankfunktion 
für diesen Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen übernommen. 

Zum 30. April 2024 hat die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Ba-
sel, die Credit Suisse Funds AG, Zürich, übernommen. In diesem Zusam-
menhang hat die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel mit Ge-

nehmigung der FINMA die Funktion als Fondsleitung für diesen Umbrella-
Fonds bzw. die Teilvermögen übernommen. 
 

Die Teilvermögen basieren auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), 
in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der 
von ihm erworbenen Anteile am entsprechenden Teilvermögen zu beteiligen 

und dieses gemäss den Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selb-
ständig und im eigenen Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach 
Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Aufgaben 

am Fondsvertrag teil. 
Der Anleger ist nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen Teilvermögens 
berechtigt, an dem er beteiligt ist. Für die auf ein einzelnes Teilvermögen 

entfallenden Verbindlichkeiten haftet nur das betreffende Teilvermögen. 
Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung 
der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde für jedes Teilver-

mögen jederzeit verschiedene Anteilklassen zu schaffen, aufzuheben oder 
zu vereinigen.  
Zurzeit bestehen je Teilvermögen zwei Anteilklassen, eine ‹C›-Klasse sowie 

eine ‹F›-Klasse, die jeweils auf den US-Dollar, die Rechnungseinheit der 
beiden Teilvermögen lauten und deren Erträge wieder angelegt (thesauriert) 
werden. Die ‹C›-Klasse ist für Inhaber von Anteilen mit Domizil Schweiz und 

die ‹F›-Klasse für Inhaber von Anteilen mit Domizil Ausland geöffnet. Die 
beiden Teilvermögen weisen grundsätzlich dieselbe Anlagepolitik auf, unter-
scheiden sich indes in ihrer Mindestanlage sowie in der Höhe der Verwal-

tungskommission. Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt. Die beiden 
Teilvermögen werden anlagemässig nicht notwendigerweise parallel verwal-
tet. Zudem können sich aus unterschiedlichen Mittelzuflüssen und -abflüs-

sen abweichende Entwicklungen ergeben. 
Mindestanlage bei Erstzeichnung: 
AWMZ Fund I (in Liquidation): 1’000 Anteile 

AWMZ Fund II (in Liquidation): 100 Anteile  
Die Anteilklassen stellen keine segmentierten Vermögen dar. Entsprechend 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Anteilklasse für Verbindlich-

keiten einer anderen Anteilklasse des gleichen Teilvermögens haftet, auch 
wenn Kosten grundsätzlich nur derjenigen Anteilklasse belastet werden, der 
eine bestimmte Leistung zukommt. 

 

2.2 Anlageziel und Anlagepolitik, Derivateinsatz, 

Anlagebeschränkungen sowie Risiken der Teilvermögen 

Detaillierte Angaben zur Anlagepolitik und deren Beschränkungen, der zu-

lässigen Anlagetechniken und -instrumente (insbesondere derivative Finan-
zinstrumente sowie deren Umfang) sind aus dem Fondsvertag (vgl. Teil 2, 
§§ 7–16) ersichtlich. 

 

2.2.1 Anlageziel 

Das Anlageziel der beiden zurzeit ausgegebenen Teilvermögen dieses 

Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfris-
tigen Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie 

durch Kapitalgewinne. Dies durch die Anlage in die nachstehend genannten 
vielfältigen Anlageinstrumente, die situativ ausgewählt und im Rahmen ei-
nes flexiblen Anlageprozesses gewichtet werden.  

Die Teilvermögen sind den normalen Marktschwankungen unterworfen. So-
mit kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel der Teilvermögen er-
reicht wird. Die historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige 

Entwicklung der Teilvermögen. 
 

2.2.2 Anlagepolitik 

Die Fondsleitung kann das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die in 
den nachstehenden litt. a bis g genannten Anlagen investieren: 

a) Traditionelle Direktanlagen in Wertpapiere und ähnliche Finanzinstru-
mente 
aa) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, 

Genussscheine, Partizipationsscheine etc.), die an einer Börse 
oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehen-
den Markt gehandelt werden, von Gesellschaften weltweit; 

ab) Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Anleihen, 
Obligationen, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wan-
delanleihen, Fund-linked Notes mit Kapitalgarantie etc.), die an 

einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum 
offenstehenden Markt gehandelt werden, von privaten und öf-
fentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und die auf eine frei 

konvertierbare Währung lauten; 
ac) Geldmarktinstrumente, wenn diese liquide und bewertbar sind 

sowie an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem 

Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden; Geld-
marktinstrumente, die nicht an einer Börse oder an einem ande-
ren geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt 
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werden, dürfen nur erworben werden, wenn die Emission oder 
der Emittent Vorschriften über den Gläubiger- und den Anleger-
schutz unterliegt und wenn die Geldmarktinstrumente von Emit-

tenten gemäss Art. 74 Abs. 2 KKV begeben oder garantiert sind. 
b) Traditionelle indirekte Anlagen in Wertpapiere und ähnliche Finanzin-

strumente 

ba) Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen 
schweizerischen Rechts («Effektenfonds» und «Übrige Fonds für 
traditionelle Anlagen», unter Ausschluss von «Übrigen Fonds für 

alternative Anlagen») und/oder Anteile bzw. Aktien von kol-
lektiven Kapitalanlagen ausländischen Rechts, welche durch die 
Schweizer Aufsichtsbehörde zum Angebot in der Schweiz ge-

nehmigt worden sind, unter Ausschluss von ausländischen kol-
lektiven Kapitalanlagen, deren Anlagepolitik derjenigen eines 
Schweizer «Übrigen Fonds für alternative Anlagen» entspricht, 

und die im Wesentlichen in Anlagen gemäss lit. a oben anlegen;  
bb) Anteile bzw. Aktien von kollektiven Kapitalanlagen aus Staaten 

der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes 

sowie aus anderen Staaten, die im Sinne von Art. 120 Abs. 2 
KAG nach der Praxis der Schweizer Aufsichtsbehörde als 
«gleichwertig» eingestuft werden, die aber nicht zum Angebot in 

der Schweiz genehmigt sind, unter Ausschluss von kollektiven 
Kapitalanlagen, deren Anlagepolitik derjenigen eines Schweizer 
«Übrigen Fonds für alternative Anlagen» entspricht, und die im 

Wesentlichen in Anlagen gemäss lit. a oben anlegen;  
bc) Anteile bzw. Aktien von sonstigen kollektiven Kapitalanlagen aus 

einem OECD-Mitgliedstaat, die einer staatlichen Aufsicht unter-

liegen, unter Ausschluss von kollektiven Kapitalanlagen, deren 
Anlagepolitik derjenigen eines Schweizer «Übrigen Fonds für al-
ternative Anlagen» entspricht, und die im Wesentlichen in Anla-

gen gemäss lit. a oben anlegen; 
bd) Indexzertifikate und Indexbaskets oder andere derivative Finan-

zinstrumente im Sinne von § 12 des Fondsvertrags sowie struk-

turierte Produkte, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. 
a oben zugrunde liegen, die an einer Börse oder an einem ande-
ren geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt oder OTC 

gehandelt werden, und deren Wert vom Preis der zugrunde lie-
genden Vermögenswerte oder von Referenzsätzen abgeleitet 
wird; 

be) Exchange Traded Funds («ETF», auch «Index Tracking Stocks» 
genannt), denen Anlagen gemäss lit. a oben zugrunde liegen. 
Als ETF gelten in Verbindung mit den anlagepolitischen Bestim-

mungen des Fondsvertrags Beteiligungen an Anlageinstrumen-
ten (Gesellschaften, Unit Trusts, anlagefondsähnliche Struktu-
ren), deren Anlagen einen Index widerspiegeln, und die an einer 

Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen-
stehenden Markt gehandelt werden. ETF können je nach ihrer 
Ausgestaltung und ihrem Herkunftsland nach Schweizer Kollek-

tivanlagenrecht als Anlagefonds qualifizieren oder nicht. 
c) Indirekte Anlagen in Immobilien 

Anteile bzw. Aktien von inländischen und von ausländischen Immobi-

lienanlagefonds oder Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähn-
licher Funktion aus einem OECD-Mitgliedstaat, die einer staatlichen 
Aufsicht unterliegen, sowie Beteiligungswertpapiere und Beteili-

gungswertrechte von Immobiliengesellschaften (einschliesslich 
REITs, Real Estate Investment Trusts) weltweit, die an einer Börse 
oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 

Markt gehandelt werden. 
d) Alternative Anlagen in Hedge Funds und Fund of Hedge Funds 

Alternative Anlagen zeichnen sich dadurch aus, dass sie tendenziell 

eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlagen wie den an den 
führenden Aktien- und Obligationenmärkten gehandelten Effekten 
anstreben. Dabei wird unter anderem versucht, Marktineffizienzen 

auszunutzen. Als Alternative Anlagen der Teilvermögen des 
Umbrella-Fonds sind direkte und indirekte Anlagen in Hedge Funds 
zulässig. 

Im Gegensatz zu traditionellen Anlagen, bei welchen der Erwerb von 
Effekten mit eigenen Mitteln erfolgt (sog. Long-Positionen), werden 
bei den alternativen Anlagestrategien von Hedge Funds Aktiven teils 

auch leer verkauft (sog. Short-Positionen) und wird teils durch Kre-
ditaufnahme und den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten eine 
Hebelwirkung erzielt. Viele Hedge Funds können uneingeschränkt 

derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen, Futures, Devisentermin-
geschäfte und -swaps sowie Zinsswaps) einsetzen und alternative 

Anlagestilrichtungen und Anlagestrategien (z.B. Relative Value, 
Event Driven und Directional Trading) verfolgen, was mit besonderen 
Risiken verbunden sein kann. Bei Fund of Hedge Funds und Hedge 

Funds, die nach dem Multi-Manager-Prinzip verwaltet werden («multi 
manager single hedge funds»), werden diese Risiken durch eine an-
gemessene Diversifikation gemildert. 

Indirekte Anlagen in Hedge Funds können überdies in Form struktu-
rierter Produkte (z.B. Hedge Fund-linked Notes ohne Kapitalgaran-
tie) erfolgen. Soweit solche mit Kapitalgarantie versehen sind, wer-

den sie im Rahmen dieser Anlagepolitik nicht den Anlagen gemäss 
dieser lit. d, sondern den Anlagen gemäss Ziff. 2 litt. ab oder bd zu-
gerechnet. 

 In dem Umfang als ein Teilvermögen Investitionen in alterna-

tive Anlagen tätigt, besteht ein erhöhtes Verlustrisiko. 

Im Einzelnen sind folgende alternative Anlagen in Hedge Funds und 
Fund of Hedge Funds zulässig: 

da) Anteile bzw. Aktien offener ausländischer kollektiver Kapitalan-
lagen, deren Anteile periodisch auf der Grundlage ihres Inventar-
wertes zurückgenommen oder zurückgekauft werden, und die 

nach dem Recht irgendeines ausländischen Staates errichtet 
wurden, 

db) Anteile bzw. Aktien von Übrigen Fonds für alternative Anlagen 

schweizerischen Rechts, 
dc) Anteile bzw. Aktien von geschlossenen kollektiven Kapitalanla-

gen, Investmentgesellschaften oder anderen geschlossenen Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion, die 
nach dem Recht irgendeines Staates errichtet wurden und die 
Anteile bzw. Aktien an einer Börse oder an einem anderen gere-

gelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, 
dd) Zertifikate, Baskets, strukturierte Finanzprodukte oder andere 

Instrumente mit ähnlicher Funktion weltweit, die an einer Börse, 

an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 
Markt oder OTC gehandelt werden, 

die aufgrund ihrer Anlagepolitik bzw. ihrer Anlagen im Sinne der vor-

stehenden Ausführungen als «Hedge Funds» gelten, und die entwe-
der nach dem Multi-Manager-Prinzip verwaltet werden oder Fund of 
Hedge Funds sind. 

e) Bankguthaben 
Anlagen in Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu 
zwölf Monaten bei Banken, die ihren Sitz in der Schweiz oder in ei-

nem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirt-
schaftsraums oder der OECD haben oder in einem anderen Staat, 
wenn die Bank dort einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der 

Schweiz gleichwertig ist, die auf eine frei konvertierbare Währung 
lauten. 

f) Edelmetalle und Commodities 

fa) Edelmetalle in standardisierter Form; 
fb) derivative Finanzinstrumente im Sinne von § 12 des Fondsver-

trags, denen direkt oder indirekt Edelmetalle oder standardisierte 

Waren (Commodities) zugrunde liegen; 
fc) Strukturierte Finanzprodukte, Zertifikate, Baskets oder andere 

Instrumente mit ähnlicher Funktion, denen direkt oder indirekt 

Edelmetalle oder Commodities zugrunde liegen, von Emittenten 
weltweit; 

fd) Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von 

Gesellschaften weltweit, die überwiegend in der Produktion, in 
der Verarbeitung von oder im Handel mit Edelmetallen oder 
Commodities tätig sind; 

fe) Anteile bzw. Aktien von geschlossenen kollektiven Kapitalanla-
gen, einschliesslich Investment- bzw. Beteiligungsgesellschaf-
ten, von Emittenten weltweit, die direkt oder indirekt in Anlagen 

gemäss litt. fa bis fd oben anlegen; 
ff) Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen, die 

ihr Vermögen in Anlagen gemäss litt. fa bis fe oben anlegen. 

Die Anlagen gemäss litt. fa bis fe oben müssen dabei an einer Börse 
oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 
Markt oder OTC gehandelt werden; vorbehalten bleiben die Bestim-

mungen von § 8 Ziff. 8 sowie § 12 des Fondsvertrags. 
g) Strukturierte Produkte (inklusive Zertifikate), wenn (i) ihnen als Ba-

siswerte die Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum zugrunde liegen 

und (ii) die Rückzahlung in einer frei konvertierbaren nationalen Wäh-
rung gewährleistet ist. Strukturierte Produkte dieser Art sind an einer 
Börse gehandelt. 
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Der Anteil indirekter Anlagen in Immobilienwerten gemäss lit. c oben, der 
Anteil der alternativen Anlagen gemäss lit. d oben, und der Anteil der Anla-
gen in Edelmetalle und Commodities gemäss lit. f oben ist auf je 20% des 

Gesamtvermögens eines Teilvermögens beschränkt. Der Anteil der Anlagen 
in Strukturierte Produkte auf Kryptowährungen gemäss lit. g) ist auf 10% 
des Gesamtvermögens eines Teilvermögens beschränkt. Der Gesamtanteil 

aller dieser Anlagen auf 40% des Gesamtvermögens eines Teilvermögens 
beschränkt.  
Die Fondsleitung darf die in Ziff. 2.2.2 erwähnten OTC-gehandelten Instru-

mente nur erwerben, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf die-
ses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Deri-
vate/Produkte täglich handelbar sind oder eine Rückgabe an den Emitten-

ten jederzeit möglich ist. Zudem müssen sie zuverlässig und nachvollziehbar 
bewertbar sein. 
Die Fondsleitung darf in andere als die vorstehend in Ziff. 2 lit. a bis f ge-

nannten Anlagen insgesamt bis höchstens 10% des Vermögens eines ein-
zelnen Teilvermögens investieren; nicht zulässig sind (i) Anlagen in Waren 
und Warenpapiere sowie (ii) echte Leerverkäufe von Anlagen aller Art. 

 

2.2.3 Liquiditätsrisikomanagement 

Die Fondsleitung stellt ein angemessenes Liquiditätsmanagement sicher. 
Die Fondsleitung beurteilt die Liquidität der Teilvermögen des Umbrella-
Fonds im Rahmen der Strukturierung und Auflegung, und danach jeweils 

grundsätzlich monatlich. Bei der Beurteilung werden verschiedene Szena-
rien analysiert und Kriterien berücksichtigt, u.a. Diversifikation und Grösse 
des Teilvermögens, Fungibilität der Anlagen, Charakteristik des fondspezi-

fischen Anlagemarktes, Marktelastizität und Markttiefe der Märkte in die das 
Teilvermögen investiert. Für gewisse Anlageklassen mit beschränkter Liqui-
dität oder beschränkt verfügbaren Marktinformationen (z.B. Immobilien, Hy-

potheken, alternative Anlagen) können diese Analysen in längeren Abstän-
den erfolgen und die beigezogenen Kriterien können sich unterscheiden. 
Die Fondsleitung dokumentiert die Ergebnisse dieser Analysen und definiert 

und implementiert im Bedarfsfall geeignete Massnahmen, um allfällige Li-
quiditätsrisiken zu begrenzen. Die Faktoren, welche einen Einfluss auf das 
Liquiditätsrisiko haben, können sich laufend verändern, manchmal auch in 

unerwarteter und erheblicher Weise. Es kann daher nicht ausgeschlossen 
werden, dass bei den Teilvermögen, trotz den von der Fondsleitung durch-
geführten Analysen und getroffenen Massnahmen, Liquiditätsrisiken (siehe 

auch unter Ziff. 2.2.6.1) entstehen. 

2.2.4 Derivateinsatz der Teilvermögen 

Die Fondsleitung darf Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten darf 
jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Ab-
weichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des 

Anlagecharakters der Teilvermögen führen. Bei der Risikomessung gelangt 
der Commitment-Ansatz II zur Anwendung. 
Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absi-

cherung von Anlagepositionen eingesetzt. Im Zusammenhang mit kol-
lektiven Kapitalanlagen dürfen Derivate nur zum Zwecke der Währungsab-
sicherung eingesetzt werden. Vorbehalten bleibt die Absicherung von 

Markt-, Zins- und Kreditrisiken bei kollektiven Kapitalanlagen, sofern die 
Risiken eindeutig bestimmbar und messbar sind. 
Es dürfen sowohl Derivat-Grundformen wie auch exotische Derivate in ei-

nem vernachlässigbaren Umfang eingesetzt werden, wie sie im Fondsver-
trag näher beschrieben sind (vgl. § 12), sofern deren Basiswerte gemäss 
Anlagepolitik als Anlage zulässig sind. Die Derivate können an einer Börse 

oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt 
gehandelt oder OTC (over-the-counter) abgeschlossen sein. Derivate un-
terliegen neben dem Markt- auch dem Gegenparteirisiko, d.h. dem Risiko, 

dass die Vertragspartei ihren Verpflichtungen nicht  
nachkommen kann und dadurch einen finanziellen Schaden verursacht. 
Neben Credit Default Swaps (CDS) dürfen auch alle anderen Arten von 

Kreditderivaten (z.B. Total Return Swaps [TRS], Credit Spread Options 
[CSO], Credit Linked Notes [CLN]) erworben werden, mit welchen Kreditri-
siken auf Drittparteien, sog. Risikokäufer übertragen werden. Die Risi-

kokäufer werden dafür mit einer Prämie entschädigt. Die Höhe dieser Prä-
mie hängt u.a. von der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts und der 
maximalen Höhe des Schadens ab; beide Faktoren sind in der Regel schwer 

zu bewerten, was das mit Kreditderivaten verbundene Risiko erhöht. Die 
Teilvermögen können sowohl als Risikoverkäufer wie auch als Risikokäufer 
auftreten. 

Der Einsatz von Derivaten darf eine Hebelwirkung (sog. Leverage) auf das 
Vermögen eines Teilvermögens ausüben beziehungsweise einem Leerver-
kauf entsprechen. Dabei darf das Gesamtengagement in Derivaten bis zu 

100% des Nettovermögens eines Teilvermögens und mithin das Gesam-
tengagement bis zu 200% seines Nettovermögens betragen. Unter Be-
rücksichtigung der Möglichkeit der vorübergehenden Kreditaufnahme im 

Umfang von höchstens 25% des Nettovermögens eines Teilvermögens ge-
mäss § 13 Ziff. 2 des Fondsvertrags kann das Gesamtengagement eines 
Teilvermögens insgesamt bis zu 225% seines Nettovermögens betragen. 

 

2.2.5 Anlagebeschränkungen der Teilvermögen 

Die Fondsleitung darf einschliesslich der derivativen Finanzinstrumente und 
strukturierten Produkte höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermö-
gens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anle-

gen. Soweit es sich dabei um Anlagen gemäss lit. b oben handelt, beträgt 
die Begrenzung 20%. 
Die Fondsleitung kann je bis zu 35% des Vermögens der Teilvermögen in 

Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn 
diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus 
der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen 

Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen 
Union angehören, begeben oder garantiert werden. 
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht hat der Fondsleitung die Bewilli-

gung erteilt, für die Teilvermögen bis zu 100% ihres Vermögens in Effekten 
oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anzulegen, wenn diese 
von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der 

OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Cha-
rakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union 
angehören, begeben oder garantiert werden. In diesem Fall muss das ent-

sprechende Teilvermögen Effekten oder Geldmarktinstrumente aus min-
destens sechs verschiedenen Emissionen halten. Als Emittenten bzw. Ga-
ranten sind zugelassen: der Europarat, die Internationale Bank für Wieder-

aufbau und Entwicklung, die Europäische Investitionsbank, die Interameri-
kanische Entwicklungsbank, die Asiatische Entwicklungsbank und die Eu-
rofima (Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmate-

rial). 
Die Fondsleitung darf bis jeweils höchstens 25% des Nettofondsvermögens 
eines Teilvermögens vorübergehend Kredite aufnehmen, sofern die Depot-

bank der Kreditaufnahme und deren Bedingungen zustimmt. Ausserdem 
darf die Fondsleitung zulasten der Teilvermögen jeweils bis zu 60% des 
Nettovermögens verpfänden oder zur Sicherung übereignen. 

 

2.2.6  Die wesentlichen Risiken 

Die nachstehenden Risikohinweise beschreiben gewisse Risikofaktoren, die 
mit einer Anlage in die Teilvermögen verbunden sein können. Diese Risiko-
hinweise sollten von Anlegern vor der Anlage in ein Teilvermögen berück-

sichtigt werden. Die nachstehenden Risikohinweise sind nicht als umfas-
sende Darstellung aller mit einer Anlage in die Teilvermögen verbundenen 
Risiken zu verstehen. 

 

2.2.6.1 Allgemeine Risikofaktoren 

Allgemeine Anlagerisiken: 
Der Wert der Anlagen richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert. Je nach 
generellem Börsentrend und der Entwicklungen der in einem Teilvermögen 

gehaltenen Titel kann der Inventarwert erheblich schwanken. Es besteht 
keine Gewähr dafür, dass das jeweilige Anlageziel der Teilvermögen erreicht 
wird oder dass der Anleger das gesamte von ihm investierte Kapital zurück-

erhält, einen bestimmten Ertrag erzielt oder die Anteile zu einem bestimmten 
Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. Die Wertentwicklung in der 
Vergangenheit lässt nicht auf künftige Anlageergebnisse schliessen. 

Marktrisiko: 
Das Marktrisiko ist ein allgemeines, mit allen Anlagen verbundenes Risiko. 
Eine Verschlechterung der Marktbedingungen oder eine allgemeine Unsi-

cherheit in Bezug auf die Wirtschaftsmärkte kann zum Rückgang des 
Marktwertes bestehender oder potenzieller Anlagen oder zu einer erhöhten 
Illiquidität von Anlagen führen. Derartige Rückgänge bzw. eine derartige Il-

liquidität könnte(n) zu Verlusten und geringeren Anlagemöglichkeiten für ein 
Teilvermögen führen, das Teilvermögen daran hindern sein Anlageziel er-
folgreich zu erreichen, oder erforderlich machen, dass Anlagen mit einem 

Verlust veräussert werden müssen während ungünstige Marktbedingungen 
vorherrschen. Ursachen für Marktrisiken können insbesondere politische 
Unsicherheiten, Währungsexportbeschränkungen, Änderungen von Geset-

zen und fiskalischen Rahmenbedingungen sein. 
Währungsrisiko: 
Hält ein Teilvermögen Vermögenswerte, die auf eine andere Währung als 

die Rechnungseinheit lauten, so ist es (soweit solche Fremdwährungsposi-



 AWMZ Fund (in Liquidation) 

 Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts (Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen») 

5 

tionen nicht abgesichert werden) einem direkten Währungsrisiko ausge-
setzt. Sinkende Devisenkurse führen zu einer Wertminderung der Fremd-
währungsanlagen. 

Bestimmte Anteilklassen können auf eine andere Referenzwährung als die 
Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Für abgesicherte Anteilklas-
sen wird gemäss den Bestimmungen im Fondsvertrag eine Absicherungs-

strategie angewendet, die darauf zielt, das Währungsrisiko unter Berück-
sichtigung verschiedener praktischer Überlegungen zu minimieren. Es be-
steht keine Garantie, dass die Absicherungsstrategie dieses Ziel erreicht. 

Anleger werden darauf hingewiesen, dass keine Aufteilung der Verbindlich-
keiten zwischen den einzelnen Anteilklassen in einem Teilvermögen erfolgt. 
Somit besteht das Risiko, dass unter bestimmten Umständen Absiche-

rungstransaktionen, die für eine abgesicherte Anteilklasse vorgenommen 
werden, zu Verbindlichkeiten führen können, die den Nettovermögenswert 
der übrigen Anteilklassen dieses Teilvermögens beeinflussen. 

Liquidität: 
Bei Finanzinstrumenten besteht das Risiko, dass ein Markt phasenweise 
illiquid ist. Dies kann zur Folge haben, dass Instrumente nicht zum ge-

wünschten Zeitpunkt und/oder nicht in der gewünschten Menge und/oder 
nicht zum erwarteten Preis gehandelt werden können. Phasenweise illiquide 
Finanzmärkte verbunden mit hohen Rücknahmeanträgen können dazu füh-

ren, dass die Fondsleitung möglicherweise die Rückzahlungen nicht inner-
halb des in diesem Fondsvertrag angegebenen Zeitraums und/oder nicht 
ohne erhebliche Beeinträchtigung des Nettoinventarwerts des Teilvermö-

gens vornehmen kann. 
Gegenparteirisiko: 
Das Gegenparteirisiko kennzeichnet die Wahrscheinlichkeit einer Zahlungs-

unfähigkeit des Schuldners, einer Gegenpartei einer hängigen Transaktion 
oder des Emittenten oder Garanten einer Effekte oder eines Derivats. Der 
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit einer solchen Partei hat zur Folge, dass der 

Betrag der mit dem Risiko dieser Partei behafteten Anlage teilweise oder 
gänzlich verloren geht. Gradmesser für die Bonität einer Gegenpartei bildet 
u.a. deren Einstufung (Rating) durch Ratingagenturen. Ausserdem ist ein 

Teilvermögen dem Risiko ausgesetzt, dass eine erwartete Zahlung oder Lie-
ferung von Vermögenswerten nicht oder nicht fristgemäss erfolgt. Markt-
praktiken in Bezug auf die Abwicklung von Transaktionen und die Verwah-

rung von Vermögenswerten können zu erhöhten Risiken führen. 
 

2.2.6.2 Spezifische Risikofaktoren 

Zinsänderungsrisiko: 
Der Wert der von den Teilvermögen gehaltenen festverzinslichen Wertpa-

piere wird sich in Abhängigkeit von Zinsänderungen ändern. Der Wert von 
festverzinslichen Wertpapieren steigt im Allgemeinen bei fallenden Zinsen 
und fällt bei steigenden Zinsen. Festverzinsliche Wertpapiere mit einer hö-

heren Zinssensitivität und längeren Laufzeiten unterliegen infolge von Zins-
änderungen in der Regel höheren Wertschwankungen. 
Kreditrisiko: 

Festverzinsliche Wertpapiere unterliegen dem Risiko der Unfähigkeit des 
Emittenten oder eines Garantiegebers, Kapital- und/oder Zinszahlungen für 
seine Verpflichtungen zu leisten. Emittenten oder Garanten, die ein höheres 

Kreditrisiko aufweisen, bieten in der Regel höhere Erträge für dieses zusätz-
liche Risiko. Veränderungen der Finanzlage eines Emittenten oder Garan-
ten, Veränderungen der wirtschaftlichen und politischen Umstände im All-

gemeinen oder Veränderungen der wirtschaftlichen und politischen Um-
stände, die sich auf einen bestimmten Emittenten oder Garanten auswirken, 
sind Faktoren, die negative Auswirkungen auf die Bonität eines Emittenten 

oder Garanten haben können. 
Hochverzinsliche resp. niedriger als Investment Grade eingestufte Forde-
rungswertpapiere und -wertrechte: 

Hochverzinsliche Wertpapiere (High Yield) bzw. niedriger als Investment 
Grade eingestufte Wertpapiere (Non-Investment Grade) sind in der Regel 
mit einem höheren Kredit- oder Ausfallrisiko verbunden als Wertpapiere 

besserer Qualität. Je geringer die Bonität, desto grösser ist die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Emittent oder Garant seinen Kapital- und/oder Zinszah-
lungen nicht nachkommen kann. Solche Wertpapiere sind in der Regel vola-

tiler als Wertpapiere besserer Qualität, so dass sich negative wirtschaftliche 
und politische Ereignisse in stärkerem Masse auf die Kurse von solchen 
Wertpapieren auswirken können. Der Markt für solche Wertpapiere weist 

im Allgemeinen eine geringere Liquidität und Aktivität auf als der Markt für 
Wertpapiere besserer Qualität, und die Fähigkeit eines Teilvermögens, 
seine Bestände aufgrund von Änderungen der wirtschaftlichen und politi-

schen Situation oder aufgrund von Änderungen der Situation an den Finanz-
märkten zu veräussern, kann durch solche Faktoren stärker eingeschränkt 
sein. 

Anlagen in Aktien: 
Der Aktienkurs kann von vielen Faktoren auf Ebene des jeweiligen Unter-
nehmens sowie von allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Entwick-

lungen, u.a. Entwicklungstendenzen beim Wirtschaftswachstum, Inflation 
und Zinssätze, Meldungen über Unternehmensgewinne, demographische 
Trends und Katastrophen beeinflusst werden. Die Risiken im Zusammen-

hang mit der Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren umfassen 
insbesondere grössere Marktpreisschwankungen, negative Informationen 
über Emittenten oder Märkte und den nachrangigen Status von Aktien ge-

genüber Schuldverschreibungen desselben Emittenten. 
Depositary Receipts (ADR, GDR): 
Depositary Receipts (American Depositary Receipts («ADR»), Global Depo-

sitary Receipts («GDR»)) sind Instrumente, die eingesetzt werden, um ein 
Engagement in Wertpapieren aufzubauen, wenn die zugrunde liegenden 
Wertpapiere nicht direkt gehalten werden können oder nicht zu einer Direk-

tanlage geeignet sind oder wenn der direkte Zugang zu den zugrunde lie-
genden Wertpapieren eingeschränkt oder begrenzt ist. Da sich Depositary 
Receipts nicht immer parallel zu dem zugrunde liegenden Wertpapier entwi-

ckeln, kann nicht garantiert werden, dass ein ähnliches Ergebnis erzielt wird 
wie im Fall einer Direktanlage. 
Kleine und mittlere Unternehmen: 

Anlagen in kleinere und mittlere, weniger bekannte Unternehmen beinhalten 
grössere Risiken und die Möglichkeit einer hohen Kursvolatilität aufgrund 
der spezifischen Wachstumsaussichten kleinerer und mittlerer Unterneh-

men, der niedrigeren Liquidität der Märkte für solche Aktien und der grös-
seren Anfälligkeit kleinerer und mittlerer Unternehmen auf Marktverände-
rungen. 

Alternative Anlagen: 
Einzelne Teilvermögen können im Umfang der fondsvertraglichen Anlage-
politik und -beschränkungen in einzelne oder mehrere Kategorien von alter-

nativen Anlagen investieren. In der Regel handelt es sich dabei um mässig 
liquide und risikoreichere Anlageinstrumente wie bspw. Hedgefonds, Pri-
vate Equity, Rohstoffe (Commodities), Edelmetalle, Immobilien, Private 

Debt und Insurance Linked Securities bzw. um Instrumente bei denen auch 
spezielle Anlagetechniken eingesetzt werden können (z.B. Hebeleffekte, 
Leerverkäufe). Die Anlage der Teilvermögen in alternative Anlagen erfolgt 

in der Regel indirekt. Alternative Anlagen zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie tendenziell eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlagen wie den an 
den führenden Aktien- und Obligationenmärkten gehandelten Effekten an-

streben. Dabei wird unter anderem versucht, Marktineffizienzen auszunut-
zen. Häufig können mit alternativen Anlagen höhere Renditen erzielt wer-
den; allerdings ist das Risiko auch entsprechend höher als bei klassischen 

Anlageformen. Entsprechend kann im Umfang, in welchem Teilvermögen 
alternative Anlagen tätigen, ein erhöhtes Verlustrisiko bestehen. 
Schwellenländer (Emerging Markets): 

Anlagen in Schwellenländern können mit einem höheren Risiko verbunden 
sein als Anlagen in Märkten von Industrieländern. Die Wertpapiermärkte von 
Emerging Markets sind in der Regel kleiner, weniger entwickelt, weniger 

liquide und volatiler als Wertpapiermärkte von Industrieländern. In bestimm-
ten Emerging Markets besteht das Risiko einer Enteignung von Vermögens-
werten, einer enteignungsgleichen Besteuerung, politischer und sozialer 

Unruhen und diplomatischer Entwicklungen, die Anlagen in diesen Ländern 
beeinträchtigen können. Es gibt möglicherweise weniger öffentlich zugäng-
liche Informationen über bestimmte Finanzinstrumente als von Anlegern üb-

licherweise erwartet wird, und Unternehmen in solchen Ländern sind mög-
licherweise nicht Bilanzierungs-, Prüfungs- und Finanzberichterstattungs-
standards und -anforderungen unterworfen, welche mit denjenigen in In-

dustrieländern vergleichbar sind. Bestimmte Finanzmärkte weisen ein deut-
lich niedrigeres Marktvolumen als weiter entwickelte Märkte auf. Wertpa-
piere vieler Unternehmen können weniger liquide und ihre Kurse volatiler 

sein. In Emerging Markets gibt es ausserdem ein unterschiedlich hohes 
Mass staatlicher Aufsicht und Regulierung von Börsen, Finanzinstituten und 
Emittenten. Lokale Beschränkungen können die Anlageaktivitäten der Teil-

vermögen beeinträchtigen. Anlagen in lokaler Währung können nachteilig 
von Wechselkursschwankungen, Devisen- und Steuervorschriften beein-
flusst werden. Abwicklungssysteme in Emerging Markets sind möglicher-

weise weniger gut organisiert als in entwickelten Märkten. Deshalb kann 
das Risiko bestehen, dass die Abwicklung verzögert wird und Barvermögen 
oder Wertpapiere eines Teilvermögens infolge von Ausfällen oder Mängeln 

der Systeme gefährdet sind. 
Konzentrationsrisiken: 
Die Strategie eines Teilvermögens, in eine begrenzte Anzahl von Faktoren, 

Märkten, Sektoren oder Vermögenswerte zu investieren, kann die Volatilität 
der Anlageperformance des Teilvermögens im Vergleich zu Fonds erhöhen, 



 AWMZ Fund (in Liquidation) 

 Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts (Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen») 

6 

die in eine grössere Anzahl von Faktoren, Märkten, Sektoren oder Vermö-
genswerte investieren. Wenn sich Faktoren, Märkte, Sektoren oder Vermö-
genswerte, in die ein Teilvermögen investiert, schlecht entwickeln, könnten 

dem Teilvermögen grössere Verluste entstehen, als wenn es in eine grös-
sere Anzahl von Faktoren, Märkte, Sektoren oder Vermögenswerte inves-
tiert hätte. 

Anlagen in Zielfonds (inklusive Anlagestiftungen): 
Bei Anlagen in Zielfonds können dieselben Kosten sowohl auf Ebene des 
Teilvermögens als auch auf Ebene des Zielfonds anfallen. Gegebenenfalls 

müssen ausländische Zielfonds nicht zum Angebot in der Schweiz geneh-
migt sein und unterstehen unter Umständen keiner gleichwertigen Regulie-
rung und Aufsicht in ihrem Herkunftsland, welche ein vergleichbares 

Schutzniveau bietet. Ein Teilvermögen kann sein Anlageziel unter Umstän-
den nur erreichen, wenn auch ein Zielfonds sein Anlageziel erreicht. Die 
Wertentwicklung von Anteilen bzw. Aktien eines Zielfonds ist massgeblich 

von der Leistung des jeweiligen Anlageverwalters abhängig, wobei weder 
die Fondsleitung noch der für ein Teilvermögen eingesetzte Vermögensver-
walter eine unmittelbare Kontrolle über die Verwaltung der Anlagen in einem 

Zielfonds hat. Der Wert der gehaltenen Anteile bzw. Aktien eines Zielfonds 
kann je nach den Anlagen, in welche der Zielfonds investiert, von weiteren 
Risiken beeinflusst werden, welchen folglich auch das investierende Teilver-

mögen ausgesetzt ist. Die Anlage in Anteile bzw. Aktien eines Zielfonds ist 
mit dem Risiko verbunden, dass die Rücknahme der Anteile bzw. Aktien 
Einschränkungen unterliegen kann, wodurch Anlagen in Zielfonds möglich-

erweise weniger liquide sind als andere Arten von Anlagen. Die Bewertung 
von Anteilen bzw. Aktien eines Zielfonds kann gegebenenfalls auf Schät-
zungen beruhen, und unter Umständen können Käufe und Verkäufe von 

Anteilen bzw. Aktien eines Zielfonds nur über bzw. unter dem Inventarwert 
des Zielfonds oder gar nicht erfolgen. 
Effektenleihe: 

Effektenleihen beinhalten ein Gegenparteirisiko, darunter auch das Risiko, 
dass die ausgeliehenen Effekten nicht oder nicht fristgerecht zurückgege-
ben werden, wodurch das Teilvermögen in seinen Lieferverpflichtungen bei 

Verkäufen von Effekten eingeschränkt ist. Sollte die entleihende Partei 
keine gegebenenfalls erforderlichen zusätzlichen Sicherheiten stellen oder 
die von einem Teilvermögen entliehenen Effekten bei Fälligkeit nicht zurück-

geben, besteht ein Risiko, dass die gestellte Sicherheit zu einem geringeren 
Wert als dem der entliehenen Effekten verwertet werden muss, ungeachtet, 
ob dies auf eine ungenaue Bewertung der Sicherheit, negative Marktent-

wicklungen, eine Zurückstufung der Bonitätsbewertung des Emittenten der 
Sicherheit oder die Illiquidität des Marktes, auf dem die Sicherheit gehandelt 
wird, zurückzuführen ist, was wiederum die Wertentwicklung des Teilvermö-

gens nachteilig beeinflussen könnte. 
Anlagen in Zertifikate: 
Zertifikate berechtigen den Inhaber nicht am Underlying. Sie repräsentieren 

keinerlei Anspruch und im Fall eines Verlustes hat der Investor kein Anrecht 
gegenüber der Gesellschaft des Underlying. Investoren in Zertifikate sind 
dem Gegenparteirisiko ausgesetzt. Falls der Emittent insolvent wird, können 

Investoren nur gegen den Emittenten als Kreditoren klagen und können ihr 
ganzes Investment verlieren, auch wenn sich das Underlying den Erwartun-
gen entsprechend entwickelt.  

Es kann nicht garantiert werden, dass Zertifikate auf dem Sekundärmarkt 
gehandelt werden können oder ob ein solcher Markt liquid oder illiquid ist. 
Zertifikate werden an keiner Börse gehandelt oder auf einem anderen dem 

Publikum offenstehenden Markt gehandelt. Es könnte schwierig sein, 
Preis-Informationen zu erhalten und die Liquidität und Marktpreise der Zer-
tifikate könnten dadurch negativ beeinträchtig werden. 

Der Umbrella-Fonds ist so ausgestaltet, dass er sich als mittel- bis langfris-
tige Anlage eignet und sich nur für Anleger empfiehlt, welche bereit und in 
der Lage sind, jeweils auch Verluste zu verkraften. Der Umbrella-Fonds 

bzw. die Teilvermögen eignen sich nicht für Investoren, welche kurzfristig 
über das investierte Kapital verfügen wollen oder es benötigen. Die Fonds-
leitung empfiehlt den Anlegern, Anlagen in den Umbrella-Fonds bzw. die 

Teilvermögen als ein langfristiges Engagement zu betrachten und diese An-
lagen nicht über Darlehen zu finanzieren.  
Anlagen in Kryptowährungen: 

Kryptowährungen sind digitale Währungen oder Zahlungssysteme, welche 
auf dezentraler Datenhaltung und kryptographisch verschlüsselten Übertra-
gungsprotokollen beruhen. Kryptowährungen gibt es nicht in physischer 

Form (Papiergeld, Münzen). Sie werden bislang nicht durch staatliche Insti-
tutionen herausgegeben und stehen nicht in Bezug zur Wirtschaft eines 
Landes oder eines Währungsraums. 

Kryptowährungen können grossen Wertschwankungen unterliegen und ma-
teriellen Kursmanipulationen ausgesetzt sein. Die Haltung von Regulatoren 

zu Kryptowährungen ist unterschiedlich und kann folgenreichen Änderun-
gen unterworfen sein. Eine Investition in Kryptowährungen kann substanti-
elle Wertverluste erleiden mithin bis zum Totalverlust. 

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Ziel der An-

lagepolitik erreicht wird. Dementsprechend kann der Wert der An-

teile und deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen. 

 

2.2.7 Sicherheitenstrategie 
Im Rahmen des Einsatzes von Anlagetechniken und bei OTC-Geschäften 
nimmt die Fondsleitung in Übereinstimmung mit der KKV-FINMA Sicher-
heiten entgegen, wodurch das eingegangene Gegenparteirisiko reduziert 

werden kann. 
Die Fondsleitung akzeptiert derzeit folgende Arten von Vermögenswerten 
als zulässige Sicherheiten: 

– Barmittel in Schweizer Franken, Euro oder US-Dollar oder einer Re-
ferenzwährung eines Teilvermögens; 

– Fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere oder 

-wertrechte, die durch OECD-Mitgliedstaaten oder eine öffentlich-
rechtliche Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Or-
ganisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz 

oder ein EU-Mitgliedstaat angehören, ausgegeben oder garantiert 
werden; 

– Fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere oder 

-wertrechte von einem Emittenten mit Sitz in einem OECD-Mitglied-
staat; 

– Aktien, bei denen es sich um Stammaktien handelt, die an einer 

Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen ste-
henden Markt in der Schweiz, in einem EU-Mitgliedstaat, einem 
OECD-Mitgliedstaat oder in den Vereinigten Staaten von Amerika 

(USA) gehandelt werden und Aktien die in einem breit diversifizierten 
Leitindex vertreten sind. 

Fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere oder -wertrechte 

müssen grundsätzlich über ein langfristiges Mindest-Rating von «A-» oder 
gleichwertig bzw. ein kurzfristiges Mindest-Rating von «A-2» oder gleichwer-
tig verfügen. 

Wird ein Emittent bzw. eine Sicherheit durch Standard & Poors, Moody’s 
oder Fitch mit unterschiedlichen Ratings eingestuft, gilt das niedrigste der 
Ratings. 

Die Fondsleitung ist berechtigt, in Bezug auf bestimmte OECD-Staaten und 
Aktienindizes und deren Aufnahme in die Liste der zulässigen Länder bzw. 
Leitindizes Einschränkungen vorzunehmen oder sie aus der Liste auszu-

schliessen oder, auf allgemeinerer Ebene, gegenüber Gegenparteien und 
Vermittlern weitere Beschränkungen der zulässigen Sicherheiten geltend zu 
machen. 

Die Fondsleitung bestimmt den erforderlichen Umfang der Besicherung auf 
der Grundlage der anwendbaren Risikoverteilungsvorschriften und unter 
Berücksichtigung der Art und Eigenschaften der Geschäfte, der Bonität der 

Gegenparteien und der herrschenden Marktbedingungen. Bei einer Effek-
tenleihe vereinbart die Fondsleitung mit dem Borger bzw. Vermittler, dass 
dieser zugunsten der Fondsleitung Sicherheiten verpfändet oder zu Eigen-

tum überträgt, deren Wert angemessen ist und jederzeit mindestens 100% 
des Verkehrswerts der ausgeliehenen Effekten beträgt. 
Entgegengenommene Sicherheiten werden mindestens börsentäglich be-

wertet. Die Fondsleitung verfügt für alle als Sicherheiten entgegengenom-
menen Arten von Vermögenswerten über eine Haircut-Strategie. Bei einem 
Haircut (Sicherheitsmarge) handelt es sich um einen Abschlag auf den Wert 

eines als Sicherheit entgegengenommenen Vermögenswerts, um der Tat-
sache Rechnung zu tragen, dass sich die Bewertung oder das Liquiditäts-
profil dieses Vermögenswerts von Zeit zu Zeit verschlechtern kann. Die 

Haircut-Strategie berücksichtigt die Eigenschaften der jeweiligen Vermö-
genswerte, insbesondere die Art und Kreditwürdigkeit des Emittenten der 
Sicherheiten sowie die Preisvolatilität der Sicherheiten. Im Rahmen der Ver-

einbarungen mit der jeweiligen Gegenpartei, die möglicherweise Mindest-
transferbeträge beinhalten, beabsichtigt die Fondsleitung, dass jede entge-
gengenommene Sicherheit einen an die Haircut-Strategie angepassten 

Wert hat. 
Basierend auf der Haircut-Strategie der Fondsleitung erfolgen grundsätzlich 
folgende Abschläge: 

 

Art der Sicherheit Abschlag 

Barmittel in Schweizer Franken, Euro oder US-Dollar oder 
einer Referenzwährung eines Teilvermögens 

0% 
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Fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere 
oder -wertrechte, die durch OECD-Mitgliedstaaten oder 

eine öffentlich-rechtliche Körperschaft aus der OECD 
oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtli-
chen Charakters, denen die Schweiz oder ein EU-Mit-

gliedstaat angehören, ausgegeben oder garantiert werden 

0,5%–5% 

Fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere 
oder -wertrechte von einem Emittenten mit Sitz in einem 

OECD-Mitgliedstaat 

1%–8% 

Aktien, bei denen es sich um Stammaktien handelt, die an 

einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Pub-
likum offen stehenden Markt in der Schweiz, in einem EU-
Mitgliedstaat, einem OECD-Mitgliedstaat oder in den Ver-

einigten Staaten von Amerika (USA) gehandelt werden 
und Aktien die in einem breit diversifizierten Leitindex ver-
treten sind 

5%–15% 

Die Fondsleitung behält sich gegenüber Gegenparteien und Vermittlern das 
Recht vor, insbesondere im Falle ungewöhnlicher Marktvolatilität die Ab-
schläge auf die Sicherheiten zu erhöhen, sodass die Teilvermögen über hö-

here Sicherheiten verfügen, um das Gegenparteirisiko zu reduzieren. 
Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte müssen bei der Verwaltung der 
Sicherheiten die Pflichten und Anforderungen gemäss Art. 52 KKV-FINMA 

erfüllen. Insbesondere achtet die Fondsleitung auf eine angemessene Di-
versifikation der Sicherheiten nach Ländern, Märkten und Emittenten. Die 
Konzentrationsrisiken bei Emittenten gelten als angemessen diversifiziert, 

wenn die von einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten nicht 
mehr als 20% des Nettoinventarwerts entsprechen. Vorbehalten bleiben 
Ausnahmen für öffentlich garantierte oder begebene Anlagen gemäss Art. 

83 KKV. 
Die Fondsleitung kann erhaltene Barsicherheiten nur in der entsprechenden 
Währung als flüssige Mittel, in Staatsanleihen von hoher Qualität sowie di-

rekt oder indirekt in Geldmarktinstrumente mit kurzer Laufzeit anlegen oder 
diese als «Reverse Repo» verwenden. 
Einem Teilvermögen kann ein Verlust aus der Wiederanlage von erhaltenen 

Barsicherheiten entstehen, insbesondere wenn die Anlage, welche mit den 
erhaltenen Barsicherheiten getätigt wird, an Wert verliert. Durch die Wert-
minderung einer solchen Anlage reduziert sich der zur Rücküberweisung an 

die Gegenpartei verfügbare Betrag. Eine allfällige Differenz zum Wert der 
erhaltenen Barsicherheiten ist durch das betreffende Teilvermögen zu be-
gleichen, wodurch diesem ein Verlust entsteht. 

Andere Sicherheiten als flüssige Mittel dürfen nicht ausgeliehen, weiterver-
pfändet, verkauft, neu angelegt noch im Rahmen eines Pensionsgeschäfts 
oder als Deckung von Verpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten 

verwendet werden. 
Die erhaltenen Sicherheiten sind bei der Depotbank zu verwahren. Die er-
haltenen Sicherheiten können im Auftrag der Fondsleitung bei einer beauf-

sichtigten Drittverwahrstelle verwahrt werden, wenn das Eigentum an den 
Sicherheiten nicht übertragen wird und die Drittverwahrstelle von der Ge-
genpartei unabhängig ist. 

 

2.3 Profil des typischen Anlegers 

Der Anlagefonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlageho-
rizont, die in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals anstreben 
und ihr Kapital mindestens drei bis fünf Jahre lang entbehren können. Die 

Anleger können stärkere Schwankungen und einen länger andauernden 
Rückgang des Inventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen. Sie sind 
mit den wesentlichen Risiken einer alternativen Anlage vertraut. 

 

2.4 Für die Teilvermögen relevante Steuervorschriften 

Der Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen besitzen in der Schweiz keine 
Rechtspersönlichkeit. Sie unterliegen weder einer Ertrags- noch einer Ka-
pitalsteuer.  

Die in den Teilvermögen auf inländischen Erträgen abgezogene eidgenös-
sische Verrechnungssteuer kann von der Fondsleitung für das entspre-
chende Teilvermögen vollumfänglich zurückgefordert werden. 

Ausländische Erträge und Kapitalgewinne können den jeweiligen Quellen-
steuerabzügen des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen unterliegen. So-
weit möglich, werden diese Steuern von der Fondsleitung aufgrund von 

Doppelbesteuerungsabkommen oder entsprechenden Vereinbarungen für 
die Anleger mit Domizil in der Schweiz zurückgefordert. 
Der von den Teilvermögen zurückbehaltene und wieder angelegte Nettoer-

trag unterliegt der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer) 

von 35 %. In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug ge-
brachte Verrechnungssteuer durch Deklaration in der Steuererklärung resp. 
durch separaten Verrechnungssteuerantrag zurückfordern.  

Im Ausland domizilierten Anlegern, welche vom Affidavit-Verfahren profitie-
ren, werden gegen Vorweisung der Domizilerklärung die Verrechnungssteu-
ern gutgeschrieben. Dazu muss eine Bestätigung einer Bank vorliegen, 

dass sich die betreffenden Anteile bei ihr im Depot eines im Ausland ansäs-
sigen Anlegers befinden und die Erträge auf dessen Konto gutgeschrieben 
werden (Domizilerklärung bzw. Affidavit). Es kann nicht garantiert werden, 

dass die Erträge eines Teilvermögens zu mindestens 80% ausländischen 
Quellen entstammen. 
Ferner können sowohl Erträge als auch Kapitalgewinne, ob ausgeschüttet 

oder thesauriert, je nach Person, welche die Anteile direkt oder indirekt hält, 
teilweise oder ganz einer sogenannten Zahlensteuer (bspw. Foreign Ac-
count Tax Compliance Act) unterliegen. 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechts-
lage und Praxis aus. Änderungen der Gesetzgebung, Rechtsprechung bzw. 
Erlasse und Praxis der Steuerbehörden bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Auswirkungen für 

den Anleger beim Halten bzw. Kaufen oder Verkaufen von Fondsan-

teilen bzw. Anteilen an Teilvermögen richten sich nach den steuer-

lichen Vorschriften im Domizilland des Anlegers. Für diesbezügliche 

Auskünfte wenden sich Anleger an ihren Steuerberater. 

Der Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen haben folgenden Steuerstatus 
betreffend: 

 
FATCA: 
Der Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen sind bei den US-Steuerbehör-

den als «registered deemed compliant collective investment vehicle (CIV)» 
im Sinne des Abkommens zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staa-
ten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung 

von FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) «IGA Schweiz/USA» ge-
meldet. 
 

Internationaler automatischer Informationsaustausch in Steuersachen (au-
tomatischer Informationsaustausch):  
Dieser Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen qualifizieren für die Zwecke 

des automatischen Informationsaustausches im Sinne des gemeinsamen 
Melde- und Sorgfaltsstandard der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) für Informationen über Finanzkonten 

(GMS) als nicht meldendes Finanzinstitut. 
 

3  Informationen über die Fondsleitung  
3.1 Allgemeine Angaben zur Fondsleitung  

Fondsleitung ist die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel. Seit 
der Gründung im Jahre 1959 als Aktiengesellschaft ist die Fondsleitung mit 
Sitz in Basel im Fondsgeschäft tätig. 

Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt CHF 
1 Mio., und ist voll einbezahlt. Das Aktienkapital ist in Namenaktien einge-
teilt. 

Die UBS Fund Management (Switzerland) AG ist eine 100%ige Konzern-
gesellschaft von UBS Group AG. 
 

Verwaltungsrat 

– Michael Kehl, Präsident 

Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich 
– Dr. Daniel Brüllmann, Vizepräsident 

Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich 

– Francesca Gigli Prym, Mitglied 
Managing Director, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Lu-
xemburg 

– Dr. Michèle Sennhauser, Mitglied 
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich 

– Franz Gysin, Unabhängiges Mitglied 

– Werner Strebel, Unabhängiges Mitglied 
 

 

Geschäftsleitung 

– Eugène Del Cioppo, CEO 

– Thomas Schärer, Deputy CEO, Head ManCo Substance & Oversight 
– Hubert Zeller, Head WLS – Client Mgmt. 
– Yves Schepperle, Head WLS – Product Mgmt. 

– Urs Fäs, Head Real Estate (RE) CH 
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– Georg Pfister, COO & CFO 
– Marcus Eberlein, Head Investment Risk Control 
– Thomas Reisser, Head Compliance & Operational Risk Control 

(C&ORC) 
 
 

 
Die Fondsleitung verwaltete in der Schweiz per 31. Dezember 2022 insge-
samt 407 Wertschriftenfonds und 8 Immobilienfonds mit einem Gesamtver-

mögen von CHF 302 081 Mio. Die Credit Suisse Funds AG verwaltete in 
der Schweiz per 31. Dezember 2023 insgesamt 284 kollektive Kapitalan-
lagen (inkl. Teilvermögen), wobei sich die Summe der verwalteten Vermö-

gen auf CHF 342,1 Mrd. belief. 
 
 

 
Adresse: 
UBS Fund Management (Switzerland) AG 

Aeschenvorstadt 1 
4051 Basel 
 

Internetseite: 
www.ubs.com  
 

3.2  Übertragung der Anlageentscheide  

Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide an die Aquila AG, Zürich, als 

Vermögensverwalterin übertragen. Die Aquila AG wurde im Jahre 1999 ge-
gründet und 2005 wurde ihr die Bewilligung als Effektenhändlerin erteilt. 
Seit 2012 verfügt sie über eine Bankenlizenz und untersteht der Aufsicht 

durch die Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. 
Das voll einbezahlte Aktienkapital der Anlageverwalterin belief sich am 31. 
Dezember 2012 auf CHF 2.5 Mio. Die Vermögensverwalterin und ihre 

Gruppengesellschaften sind hauptsächlich in der Vermögensverwaltung für 
private und institutionelle Anleger tätig. Die genaue Ausführung des Auftra-
ges regelt eine zwischen der UBS Fund Management (Switzerland) AG und 

der Aquila AG, Bahnhofstrasse 28a, 8001 Zürich abgeschlossener Vermö-
gensverwaltungsvertrag. Die Entschädigung der Vermögensverwalterin 
geht zulasten der Fondsleitung. Die Vermögensverwalterin ist berechtigt, 

verbundene Gesellschaften oder Dritte als Anlageberater ohne Entschei-
dungsfähigkeit beizuziehen. Zurzeit fungiert die Gruppengesellschaft Aquila 
Wealth Management AG, Zürich als Anlageberaterin. 

 

3.3  Übertragung weiterer Teilaufgaben  

Die Fondsleitung hat die Vertriebstätigkeit und das Marketing in Bezug auf 
den Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen der Aquila AG, Zürich als 
Hauptvertreiberin übertragen. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt 

ein zwischen der Fondsleitung und dem Hauptvertreiber abgeschlossener 
Vertriebsvertrag.  
Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an 

Gruppengesellschaften der UBS Group AG im In- und Ausland übertragen. 
 
Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung 

und den Gruppengesellschaften der UBS Group AG abgeschlossener Ver-
trag. 
 

3.4 Ausübung von Gläubiger- und Mitgliedschaftsrechten 

Die Fondsleitung übt die mit den Anlagen der verwalteten Teilvermögen ver-

bundenen Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte unabhängig und aus-
schliesslich im Interesse der Anleger aus. Die Anleger erhalten auf Wunsch 
bei der Fondsleitung Auskunft über die Ausübung der Mitgliedschafts- und 

Gläubigerrechte. 
Bei anstehenden Routinegeschäften ist es der Fondsleitung freigestellt, die 
Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte selber auszuüben oder die Ausübung 

an die Depotbank oder Dritte zu delegieren, sowie auf die Ausübung der 
Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte zu verzichten. 
Bei allen sonstigen Traktanden, welche die Interessen der Anleger nachhal-

tig tangieren könnten, wie namentlich bei der Ausübung von Mitglied-
schafts- und Gläubigerrechten, welche der Fondsleitung als Aktionärin oder 
Gläubigerin der Depotbank oder sonstiger ihr nahestehender juristischer 

Personen zustehen, übt die Fondsleitung das Stimmrecht selber aus oder 
erteilt ausdrückliche Weisungen. Sie darf sich dabei auf Informationen ab-
stützen, die sie von der Depotbank, dem Vermögensverwalter, der Gesell-

schaft oder von Stimmrechtsberatern und weiteren Dritten erhält oder aus 
der Presse erfährt. 

 

4  Informationen über die Depotbank  
Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, 8001 Zürich. 
Die Bank wurde im April 2015 in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft 
in Zürich gegründet. Die Credit Suisse (Schweiz) AG hat im vierten Quartal 

2016 den grössten Teil des zur Division «Swiss Universal Bank» gehörenden 
Geschäfts der Credit Suisse AG übernommen. Die Credit Suisse (Schweiz) 
AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Credit Suisse AG, Zürich. 

Die Credit Suisse (Schweiz) AG bietet ein umfassendes Angebot an Bank-
dienstleistungen und -produkten für in der Schweiz domizilierte Privat-, Un-
ternehmens- und institutionelle Kunden sowie für gewisse internationale 

Kunden. 
Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im In- und Ausland mit der 
Aufbewahrung des Vermögens der Teilvermögen beauftragen, soweit dies 

im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Für Finanzinstrumente 
darf die Aufbewahrung des Fondsvermögens nur durch beaufsichtigte Dritt- 
und Zentralverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende 

Verwahrung an einem Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- 
und Zentralverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund zwin-
gender Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anlageprodukts. Die 

Dritt- und Zentralverwahrung bringt es mit sich, dass die Fondsleitung an 
den hinterlegten Wertpapieren nicht mehr das Allein-, sondern nur noch das 
Miteigentum hat. Sind die Dritt- und Zentralverwahrer überdies nicht beauf-

sichtigt, so dürften sie organisatorisch nicht den Anforderungen genügen, 
welche an Schweizer Banken gestellt werden. Die Aufgaben der Depotbank 
bei der Delegation der Verwahrung an einen Beauftragten richten sich nach 

§ 4 Ziff. 6 des Fondsvertrags. Die Depotbank haftet für den von einem 
Dritt- oder Zentralverwahrer verursachten Schaden, sofern sie nicht nach-
weist, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach den 

Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. 
Die Depotbank ist bei den US-Steuerbehörden als «participating foreign fi-
nancial institution (pFFI)» im Sinne des Abkommens zwischen der Schweiz 

und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine 
erleichterte Umsetzung von FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 
«IGA Schweiz/USA» sowie Section 1471–1474 des U.S. Internal Revenue 

Code einschliesslich diesbezüglicher Erlasse gemeldet. 
 

5  Informationen über Dritte  
Zahlstelle, Vertreiber und die Prüfgesellschaft sind in Ziff. 1 dieses Pros-
pekts aufgeführt. 

 

6  Weitere Informationen  
6.1  Nützliche Hinweise 

Valorennummer: vgl. Tabelle am Ende des Prospekts 

ISIN-Nummer: vgl. Tabelle am Ende des Prospekts  
Kotierung: keine 
Rechnungsjahr: 1. April bis 31. März 

Laufzeit: unbeschränkt 
Rechnungseinheit: vgl. Tabelle am Ende des Prospekts  
Anteile: - Die Anteile repräsentieren fondsvertragliche For-

derungen gegen die Fondsleitung auf Beteili-
gung am Vermögen und Ertrag der kollektiven 
Kapitalanlage. 

- Die Anteile werden ausschliesslich buchmässig 
geführt. 

- Lieferfähige Anteile können in Form einer Globa-

lurkunde zu Handen eines schweizerischen Zent-
ralverwahrers verurkundet werden bzw. ausgelie-
fert werden. 

Verwendung der  
Erträge: Je nach Anteilklasse Ausschüttung der Erträge je-

weils innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des 

Rechnungsjahres bzw. Thesaurierung 
 

6.2 Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

der Teilvermögen  

Anteile der Teilvermögen werden an jedem Bankwerktag (Montag bis Frei-
tag) ausgegeben oder zurückgenommen. Keine Ausgabe oder Rücknahme 
findet an schweizerischen Feiertagen (Ostern, Pfingsten, Weihnachten 

(inkl. 24. Dezember), Neujahr (inkl. 31. Dezember), Nationalfeiertag etc.) 
statt sowie an Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanla-
geländer eines Teilvermögens geschlossen sind oder wenn ausserordentli-

che Verhältnisse im Sinn von § 18 Ziff. 4 des Fondsvertrags vorliegen. 
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Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens zur erwähnten 
Uhrzeit gemäss der Tabelle am Ende des Prospekts an einem Bankwerktag 
(Auftragstag) eingegangen sind, werden am Bankwerktag (Bewertungstag) 

gemäss Tabelle am Ende des Prospekts auf der Basis des an diesem Tag 
berechneten Nettoinventarwerts abgewickelt. Der zur Abrechnung gelan-
gende Nettoinventarwert ist somit im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch 

nicht bekannt (Forward Pricing). Er wird am Bewertungstag aufgrund der 
Schlusskurse des Tages gemäss der Tabelle am Ende des Prospekts be-
rechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlage-

länder geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine 
Bewertung des Vermögens Teilvermögens statt. 
Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt 

sich aus der der betreffenden Klasse am Verkehrswert des Vermögens die-
ses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbind-
lichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zuge-

teilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der 
entsprechenden Klasse. Er wird auf die kleinste gängige Einheit der Rech-
nungseinheit gerundet. 

Der Ausgabepreis der Anteile einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich 
aus dem am Bewertungstag berechneten Nettoinventarwert dieser Klasse, 
zuzüglich der Ausgabekommission. Der Rücknahmepreis der Anteile einer 

Klasse ergibt sich aus dem am Bewertungstag berechneten Nettoinventar-
wert dieser Klasse.  
Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (namentlich markt-

übliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben) sowie Kosten für 
die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physi-
schen Anlagen, die einem Teilvermögen aus der Anlage des einbezahlten 

Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entspre-
chenden Teils der Anlagen durchschnittlich erwachsen, werden dem Ver-
mögen dieses Teilvermögens belastet. 

Ausgabe- und Rücknahmepreis werden auf die kleinste gängige Einheit der 
Rechnungseinheit gerundet. Die Zahlung erfolgt jeweils zwei Bankwerktage 
nach dem Bewertungstag (Valuta 2 Tage). 

Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern ausschliesslich buchmässig ge-
führt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines auf den Na-
men oder auf den Inhaber lautenden Anteilscheines zu verlangen. 

Allfällige auf der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen in gewissen 
Ländern anfallende Steuern und Abgaben gehen zulasten des Anlegers.  
Es ist der Fondsleitung und der Depotbank im Rahmen ihrer Vertriebstätig-

keit gestattet, Zeichnungen zurückzuweisen, sowie gegenüber natürlichen 
oder juristischen Personen in bestimmten Ländern und Gebieten den Ver-
kauf, die Vermittlung oder Übertragung von Anteilen zu untersagen oder zu 

begrenzen. 
 

6.3 Vergütungen und Nebenkosten  

Detaillierte Angaben zu den Vergütungen und Nebenkosten je Teilvermögen 
sind der Tabelle am Ende des Prospekts zu entnehmen. 

Zusätzlich können den Teilvermögen die weiteren in § 20 des Fondsver-
trags aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt 
werden. 

Die effektiv angewandten Sätze je Teilvermögen sind jeweils aus dem Jah-
res- und Halbjahresbericht ersichtlich. 
Die Fondsleitung und deren Beauftragte sowie die Depotbank können Ret-

rozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von 
Fondsanteilen bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbe-
sondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung 

von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die 
Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbema-
terial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern, etc.   

Die Fondsleitung und deren Beauftragte zahlen keine Rabatte um die auf 
den Anleger entfallenden, der dem Fonds belasteten Gebühr und Kosten zu 
reduzieren. 

 
Total Expense Ratio  
Der Koeffizient der gesamten Kosten (Total Expense Ratio, TER), die den 

Teilvermögen laufend belastet wurden, ist aus der Tabelle am Ende des 
Prospekts ersichtlich. 
 

Anlagen in verbundene kollektive Kapitalanlagen 
Bei Anlagen in kollektive Kapitalanlagen, welche die Fondsleitung unmittel-
bar oder mittelbar selbst verwaltet, oder die von einer Gesellschaft verwaltet 

werden, mit der die Fondsleitung durch eine gemeinsame Verwaltung, Be-
herrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung 
verbunden ist, wird keine Ausgabe- und Rücknahmekommission belastet. 

 
Gebührenteilungsvereinbarungen und geldwerte Vorteile («soft commissi-
ons») 

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen geschlossen. 
Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft 
commissions» geschlossen. 

 

6.4 Publikationen des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen  

Weitere Informationen über den Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen sind 
im letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht enthalten.  
Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und 

die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung, der De-
potbank und allen Vertreibern kostenlos bezogen werden.  
Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der Fondsleitung oder 

der Depotbank sowie der Auflösung der Teilvermögen erfolgt die Veröffent-
lichung durch die Fondsleitung auf der elektronischen Plattform Swiss Fund 
Data («www.swissfunddata.ch»). 

Preisveröffentlichungen für alle Anteilklassen jedes Teilvermögens erfolgen 
täglich auf der elektronischen Plattform Swiss Fund Data (Internetplattform 
«www.swissfunddata.ch»), allenfalls in weiteren schweizerischen und aus-

ländischen Zeitungen sowie elektronischen Medien.  
 

6.5  Verkaufsrestriktionen  

Die Fondsleitung und die Depotbank können gegenüber natürlichen oder 
juristischen Personen in bestimmten Ländern und Gebieten den Verkauf, 

die Vermittlung oder Übertragung von Anteilen untersagen oder beschrän-
ken. 
Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der Teilvermögen im Ausland 

kommen die dort geltenden anlagefonds- und steuerrechtlichen Bestim-
mungen zur Anwendung. 
a) Für folgende Länder liegt eine Vertriebsbewilligung vor: 

Schweiz 
b) Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen innerhalb der USA und 

ihren Territorien weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert wer-

den. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA 
oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen 
natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder 

Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unter-
liegen sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities 
Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der 

jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, 
verkauft noch ausgeliefert werden. 

 

6.6 Ausführliche Bestimmungen  

Alle weiteren Angaben zum Umbrella-Fonds bzw. zu den Teilvermögen wie 

zum Beispiel die Bewertung des Vermögens der Teilvermögen, die Aufstel-
lung sämtlicher dem Anleger und den Teilvermögen belasteten Vergütungen 
und Nebenkosten sowie die Verwendung des Erfolgs gehen im Detail aus 

dem Fondsvertrag hervor. 
 

http://www.swissfunddata.ch/
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Teilvermögen Anteilklas-

sen 

Valoren-

nummer 

ISIN-Nummer Rechnungs-

einheit des 

Teilvermö-

gens 

Mindestanlage Max. Ausga-

bekommis-

sion zulas-

ten der Anle-

ger1) 

Max. Verwal-

tungskommis-

sion zulasten 

des Teilvermö-

gens2) 

Max. Depot-

bankkommis-

sion zulasten 

des Teilver-

mögens  

Bewer-

tungstag 

ab Auf-

tragstag 

Tag der 

Schluss-

kurse ab 

Auftrags-

tag 

Valuta-

tage ab 

Auf-

trags-

tag 

Frist für die täg-

lichen Zeich-

nungen und 

Rücknahmen 

von Fondsantei-

len (MEZ) 

Delegation der 

Anlageent-

scheide der Teil-

vermögen  

Total Expense Ratio 

(TER) 

31.03.22 31.03.21 31.03.20 

AWMZ Fund I (in 

Liquidation) 

‹F›-Klasse3 2257172 CH0022571720 

USD 1000 Anteile 3.0% 1.95% 0.25% 1 

 

 

 

0 
3 12.00 Uhr Aquila AG, Zürich 2.02% 1.81% 1.90% 

‹C›-Klasse4 XXX XXX 

AWMZ Fund II (in 

Liquidation) 

‹F›-Klasse3
 2563237 CH0025632370 

USD 100 Anteile 5.0% 1.95% 0.25% 1 

 

 

 

0 3 12.00 Uhr Aquila AG, Zürich 2.06% 2.22% 2.19% 

‹C›-Klasse4 XXX XXX 

 

1) Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger: Ausgabekommissionen zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertreibern im In- und Ausland.  
2) Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens: Verwaltungskommission der Fondsleitung für die Leitung, Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit in Bezug auf das Teilvermögen. Zusätzlich können dem Fondsvermögen die weiteren in § 20 des 

Fondsvertrags aufgeführten Kommissionen und Kosten in Rechnung gestellt werden. 
3) Die Anteile dieser Anteilklasse sind über die SIX SIS AG als externe Depotstelle lieferbar. 
4) Die Anteile dieser Anteilklasse sind nicht lieferbar. 
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Teil 2: Fondsvertrag 

I.  Grundlagen 
§ 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank 

und Vermögensverwalter 

1. Unter der Bezeichnung AWMZ Fund besteht ein vertraglicher 

Umbrella-Fonds der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» (der 
«Umbrella-Fonds» oder der «Anlagefonds») im Sinne von Art. 25 ff. 
i.V.m. Art. 68 ff. und Art. 92 f. des Bundesgesetzes über die kol-

lektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), der zurzeit aus 
folgenden Teilvermögen besteht: 

– AWMZ Fund I (in Liquidation) 

– AWMZ Fund II (in Liquidation) 

2. Fondsleitung ist die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Ba-
sel. 

3. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. 

4. Vermögensverwalter ist die Aquila AG, Zürich. 
 

II.  Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
§ 2 Der Fondsvertrag 

Die Rechtsbeziehungen zwischen Anlegern1 einerseits und Fondslei-
tung sowie Depotbank andererseits werden durch den vorliegenden 
Fondsvertrag und die einschlägigen Bestimmungen der Kollektivan-

lagengesetzgebung geordnet. 
 

§ 3 Die Fondsleitung 

1. Die Fondsleitung verwaltet die Teilvermögen für Rechnung der Anle-
ger selbständig und in eigenem Namen. Sie entscheidet insbeson-

dere über die Ausgabe von Anteilen, die Anlagen und deren Bewer-
tung. Sie berechnet die Nettoinventarwerte der Teilvermögen und 
setzt Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Gewinnausschüttungen 

fest. Sie macht alle zum Umbrella-Fonds bzw. zu den Teilvermögen 
gehörenden Rechte geltend. 

2. Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, 

Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und wah-
ren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die orga-
nisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsfüh-

rung erforderlich sind. Sie legen Rechenschaft ab über die von ihnen 
verwalteten kollektiven Kapitalanlagen und informieren über sämtli-
che den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kos-

ten sowie über von Dritten zugeflossene Entschädigungen, insbeson-
dere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile. 

3. Die Fondsleitung darf für alle oder einzelne Teilvermögen die Anla-

geentscheide sowie Teilaufgaben Dritten übertragen, soweit dies im 
Interesse einer sachgerechten Verwaltung liegt. Sie beauftragt aus-
schliesslich Personen, die über die für diese Tätigkeit notwendigen 

Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen und über die erforderlichen 
Bewilligungen verfügen. Sie instruiert und überwacht die beigezoge-
nen Dritten sorgfältig. Die Anlageentscheide dürfen nur an Vermö-

gensverwalter übertragen werden, die über die erforderliche Bewilli-
gung verfügen. Die Fondsleitung bleibt für die Erfüllung der auf-
sichtsrechtlichen Pflichten verantwortlich und wahrt bei der Übertra-

gung von Aufgaben die Interessen der Anleger. Für Handlungen der 
Personen, denen die Fondsleitung Aufgaben übertragen hat, haftet 
sie wie für eigenes Handeln. 

4. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank eine Ände-
rung dieses Fondsvertrags bei der Aufsichtsbehörde zur Genehmi-
gung einreichen (siehe § 27) sowie mit Genehmigung der Aufsichts-

behörde weitere Teilvermögen eröffnen. 
5. Die Fondsleitung kann einzelne Teilvermögen mit anderen Teilvermö-

gen oder mit anderen Anlagefonds gemäss den Bestimmungen von 

§ 25 vereinigen oder den Umbrella-Fonds oder die einzelnen Teilver-
mögen gemäss den Bestimmungen von § 26 auflösen. 

6. Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in den §§ 19 und 20 vorge-

sehenen Vergütungen, auf Befreiung von den Verbindlichkeiten, die 
sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist, und auf Er-
satz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten 

gemacht hat. 
 

 
1  Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische 

Differenzierung, z.B. Anlegerinnen und Anleger, verzichtet. Entsprechende Be-

griffe gelten grundsätzlich für beide Geschlechter. 

§ 4 Die Depotbank 

1. Die Depotbank bewahrt das Vermögen der Teilvermögen auf. Sie 

besorgt die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile sowie den 
Zahlungsverkehr für die Teilvermögen. 

2. Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorg-

falts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren 
ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die organisa-
torischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung 

erforderlich sind. Sie legen Rechenschaft ab über die von ihnen auf-
bewahrten kollektiven Kapitalanlagen und informieren über sämtliche 
den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten 

sowie über von Dritten zugeflossene Entschädigungen, insbesondere 
Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile. 

3. Die Depotbank ist für die Konto- und Depotführung der Teilvermögen 

verantwortlich, kann aber nicht selbständig über deren Vermögen 
verfügen. 

4. Die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Geschäften, die sich auf 

das Vermögen der Teilvermögen beziehen, der Gegenwert innert der 
üblichen Frist übertragen wird. Sie benachrichtigt die Fondsleitung, 
falls der Gegenwert nicht innert der üblichen Frist erstattet wird, und 

fordert von der Gegenpartei Ersatz für den betroffenen Vermögens-
wert, sofern dies möglich ist.  

5. Die Depotbank führt die erforderlichen Aufzeichnungen und Konten 

so, dass sie jederzeit die verwahrten Vermögensgegenstände der 
einzelnen Anlagefonds voneinander unterscheiden kann.  

6. Die Depotbank prüft bei Vermögensgegenständen, die nicht in Ver-

wahrung genommen werden können, das Eigentum der Fondsleitung 
und führt darüber Aufzeichnungen. 

7. Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im In- oder Ausland 

mit der Aufbewahrung der Vermögen der Teilvermögen beauftragen, 
soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Sie 
prüft und überwacht, ob der von ihr beauftragte Dritt- und Zentral-

verwahrer: 
a) über eine angemessene Betriebsorganisation, finanzielle Garan-

tien und die fachlichen Qualifikationen verfügt, die für die Art und 

die Komplexität der Vermögensgegenstände, die ihm anvertraut 
wurden, erforderlich sind; 

b) einer regelmässigen externen Prüfung unterzogen und damit si-

chergestellt wird, dass sich die Finanzinstrumente in seinem Be-
sitz befinden; 

c) die von der Depotbank erhaltenen Vermögensgegenstände so 

verwahrt, dass sie von der Depotbank durch regelmässige Be-
standesabgleiche zu jeder Zeit eindeutig als zum Vermögen der 
Teilvermögen gehörend identifiziert werden können; 

d) die für die Depotbank geltenden Vorschriften hinsichtlich der 
Wahrnehmung ihrer delegierten Aufgaben und der Vermeidung 
von Interessenkollisionen einhält. 

Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten 
Schaden, sofern sie nicht nachweisen kann, dass sie bei der Aus-
wahl, Instruktion und Überwachung die nach den Umständen gebo-

tene Sorgfalt angewendet hat. Der Prospekt enthält Ausführungen 
zu den mit der Übertragung der Aufbewahrung auf Dritt- und Zent-
ralverwahrer verbundenen Risiken. 

Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne des vorstehen-
den Absatzes nur an beaufsichtigte Dritt- und Zentralverwahrer erfol-
gen. Davon ausgenommen ist die zwingende Verwahrung an einem 

Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder Zentral-
verwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund zwingender 
Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anlageprodukts. Die 

Anleger sind im Prospekt über die Aufbewahrung durch nicht beauf-
sichtigte Dritt- oder Zentralverwahrer zu informieren. 

8. Die Depotbank sorgt dafür, dass die Fondsleitung das Gesetz und 

den Fondsvertrag beachtet. Sie prüft, ob die Berechnung der Netto-
inventarwerte und der Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile 
sowie die Anlageentscheide Gesetz und Fondsvertrag entsprechen 

und ob der Erfolg nach Massgabe des Fondsvertrags verwendet wird. 
Für die Auswahl der Anlagen, welche die Fondsleitung im Rahmen 
der Anlagevorschriften trifft, ist die Depotbank nicht verantwortlich. 

9. Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§ 19 und 20 vorgese-
henen Vergütungen, auf Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie 
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in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist, und auf Ersatz 
der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten ge-
macht hat. 

10. Die Depotbank ist für die Aufbewahrung der Vermögen der Zielfonds, 
in welche einzelne Teilvermögen investieren, nicht verantwortlich, es 
sei denn, ihr wurde diese Aufgabe übertragen. 

 

§ 5 Die Anleger 

1. Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt. 
Für einzelne Anteilklassen kann der Anlegerkreis eingeschränkt wer-
den (vgl. § 6 Ziff. 4). 

2. Die Anleger erwerben mit Vertragsabschluss und der Einzahlung in 
bar eine Forderung gegen die Fondsleitung auf Beteiligung am Ver-
mögen und am Ertrag des jeweiligen Teilvermögens. Die Forderung 

der Anleger ist in Anteilen begründet. 
3. Die Anleger sind nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen Teil-

vermögens berechtigt, an dem sie beteiligt sind. Für die auf ein ein-

zelnes Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten haftet nur das 
betreffende Teilvermögen. 

4. Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von ihnen gezeichneten An-

teils in das entsprechende Teilvermögen verpflichtet. Ihre persönliche 
Haftung für Verbindlichkeiten des Umbrella-Fonds bzw. Teilvermö-
gens ist ausgeschlossen. 

5. Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung jederzeit Auskunft über die 
Grundlagen für die Berechnung der Nettoinventarwerte pro Anteil. 
Machen die Anleger ein Interesse an näheren Angaben über einzelne 

Geschäfte der Fondsleitung wie die Ausübung von Mitgliedschafts- 
und Gläubigerrechten oder über das Riskmanagement geltend, so 
erteilt ihnen die Fondsleitung auch darüber jederzeit Auskunft. Die 

Anleger können beim Gericht am Sitz der Fondsleitung verlangen, 
dass die Prüfgesellschaft oder eine andere sachverständige Person 
den abklärungsbedürftigen Sachverhalt untersucht und ihnen darüber 

Bericht erstattet. 
6. Die Anleger können den Fondsvertrag grundsätzlich jederzeit kündi-

gen und die Auszahlung ihres Anteils am entsprechenden Teilvermö-

gen in bar verlangen.  
7. Die Anleger sind verpflichtet, der Fondsleitung und/oder der Depot-

bank und ihren Beauftragten gegenüber auf Verlangen nachzuwei-

sen, dass sie die gesetzlichen oder fondsvertraglichen Voraussetzun-
gen für die Beteiligung an einem Teilvermögen oder einer Anteil-
klasse erfüllen bzw. nach wie vor erfüllen. Überdies sind sie verpflich-

tet, die Fondsleitung, die Depotbank und deren Beauftragte umge-
hend zu informieren, sobald sie diese Voraussetzungen nicht mehr 
erfüllen. 

8. Die Anteile eines Anlegers müssen durch die Fondsleitung in Zusam-
menarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen Rücknahmepreis 
zwangsweise zurückgenommen werden, wenn: 

a) dies zur Wahrung des Rufes des Finanzplatzes, namentlich zur 
Bekämpfung der Geldwäscherei, erforderlich ist; 

b) der Anleger die gesetzlichen oder vertraglichen Voraussetzungen 

zur Teilnahme an einem Teilvermögen nicht mehr erfüllt. 
9. Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch die Fondsleitung 

in Zusammenarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen Rücknahme-

preis zwangsweise zurückgenommen werden, wenn: 
a) die Beteiligung des Anlegers an einem Teilvermögen geeignet 

ist, die wirtschaftlichen Interessen der übrigen Anleger massge-

blich zu beeinträchtigen, insbesondere wenn die Beteiligung 
steuerliche Nachteile für den Umbrella-Fonds bzw. ein Teilver-
mögen im In- oder Ausland zeitigen kann; 

b) Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmungen eines auf 
sie anwendbaren in- oder ausländischen Gesetzes, dieses 
Fondsvertrags oder des Prospekts erworben haben oder halten; 

c) die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeinträchtigt wer-
den, insbesondere in Fällen, wo einzelne Anleger durch syste-
matische Zeichnungen und unmittelbar darauf folgende Rück-

nahmen Vermögensvorteile zu erzielen versuchen, indem sie 
Zeitunterschiede zwischen der Festlegung der Schlusskurse und 
der Bewertung der Vermögen der Teilvermögen ausnutzen (Mar-

ket Timing). 
 

§ 6 Anteile und Anteilklassen 

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde für jedes Teilvermögen jederzeit ver-

schiedene Anteilklassen schaffen, aufheben oder vereinigen. Alle 

Anteilklassen berechtigen zur Beteiligung am ungeteilten Vermögen 
des entsprechenden Teilvermögens, welches seinerseits nicht seg-
mentiert ist. Diese Beteiligung kann aufgrund klassenspezifischer 

Kostenbelastungen oder Ausschüttungen oder aufgrund klassenspe-
zifischer Erträge unterschiedlich ausfallen und die verschiedenen An-
teilklassen eines Teilvermögens können deshalb einen unterschiedli-

chen Nettoinventarwert pro Anteil aufweisen. Für klassenspezifische 
Kostenbelastungen haftet das Vermögen eines Teilvermögens als 
Ganzes. 

2. Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilklassen wird 
im Publikationsorgan bekannt gemacht. Nur die Vereinigung gilt als 
Änderung des Fondsvertrags im Sinne von § 27. 

3. Die verschiedenen Anteilklassen der Teilvermögen können sich na-
mentlich hinsichtlich Kostenstruktur, Referenzwährung, Währungs-
absicherung, Ausschüttung oder Thesaurierung der Erträge, Min-

destanlage sowie Anlegerkreis unterscheiden. 
Vergütungen und Kosten werden nur derjenigen Anteilklasse eines 
Teilvermögens belastet, der eine bestimmte Leistung zukommt. Ver-

gütungen und Kosten, die nicht eindeutig einer Anteilklasse zugeord-
net werden können, werden den einzelnen Anteilklassen des Teilver-
mögens im Verhältnis zum Fondsvermögen belastet. 

4. Zurzeit bestehen je Teilvermögen zwei Anteilklassen, eine ‹C›-Klasse 
sowie eine ‹F›-Klasse, die auf die Rechnungseinheit US-Dollar lauten 
und deren Erträge wieder angelegt (thesauriert) werden. Die ‹C›-

Klasse ist für Inhaber von Anteilen mit Domizil Schweiz und die ‹F›-
Klasse für Inhaber von Anteilen mit Domizil Ausland geöffnet. Die 
erstmalige Mindestanlage je Teilvermögen ist jeweils im Prospekt ge-

nannt. Ein Mindestbestand, welcher durch den Anleger gehalten wer-
den muss (Mindestbestand), besteht nicht. 

5. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der 

Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines auf den Namen 
oder auf den Inhaber lautenden Anteilscheines zu verlangen. Anteil-
klassen, bei welchen die Anteile bei der SIX SIS AG als externer De-

potstelle geführt werden können (Lieferfähigkeit), sind in der Tabelle 
am Ende des Prospekts gekennzeichnet.  

6. Die Fondsleitung und die Depotbank sind verpflichtet, Anleger, wel-

che die Voraussetzungen zum Halten einer Anteilklasse nicht mehr 
erfüllen, aufzufordern, ihre Anteile innert 30 Kalendertagen im Sinne 
von § 18 zurückzugeben oder in Anteile einer anderen Klasse umzu-

tauschen, deren Bedingungen sie erfüllen. Leistet der Anleger dieser 
Aufforderung nicht Folge, muss die Fondsleitung in Zusammenarbeit 
mit der Depotbank entweder einen zwangsweisen Umtausch in eine 

andere Anteilklasse desselben Teilvermögens oder, sofern dies nicht 
möglich ist, eine zwangsweise Rücknahme im Sinne von § 5 Ziff. 8 
der betreffenden Anteile vornehmen. 

 

III. Richtlinien der Anlagepolitik 

A. Anlagegrundsätze 
§ 7 Einhaltung der Anlagevorschriften 

1. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen jedes Teilvermögens beach-
tet die Fondsleitung im Sinne einer ausgewogenen Risikoverteilung 

die nachfolgend aufgeführten prozentualen Beschränkungen. Diese 
beziehen sich auf das Vermögen der einzelnen Teilvermögen zu Ver-
kehrswerten und sind ständig einzuhalten. Die einzelnen Teilvermö-

gen müssen die Anlagebeschränkungen sechs Monate nach Ablauf 
der Zeichnungsfrist (Lancierung) erfüllen. 

2. Werden die Beschränkungen durch Marktveränderungen überschrit-

ten, so müssen die Anlagen unter Wahrung der Interessen der Anle-
ger innerhalb einer angemessenen Frist auf das zulässige Mass zu-
rückgeführt werden. Werden Beschränkungen in Verbindung mit De-

rivaten gemäss § 12 nachstehend durch eine Veränderung des Del-
tas verletzt, so ist der ordnungsgemässe Zustand unter Wahrung der 
Interessen der Anleger spätestens innerhalb von drei Bankwerktagen 

wieder herzustellen. 
 

§ 8 Anlagepolitik 

1. Das Anlageziel der Teilvermögen dieses Umbrella-Fonds besteht 
hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung 

des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapital-
gewinne. Dies durch Anlage in die nachstehend genannten vielfälti-
gen Anlageinstrumente, die situativ ausgewählt und im Rahmen eines 

flexiblen Anlageprozesses gewichtet werden. 
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2. Die Fondsleitung kann das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in 
die in den nachstehenden litt. a bis g genannten Anlagen investieren. 
a) Traditionelle Direktanlagen in Wertpapiere und ähnliche Finan-

zinstrumente 
aa) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Ak-

tien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.), die an ei-

ner Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publi-
kum offenstehenden Markt gehandelt werden, von Gesell-
schaften weltweit; 

ab) Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Anlei-
hen, Obligationen, Schuldverschreibungen, Optionsanlei-
hen, Wandelanleihen, Fund-linked Notes mit Kapitalgarantie 

etc.), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, 
dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, 
von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit 

und die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; 
ac) Geldmarktinstrumente, wenn diese liquide und bewertbar 

sind sowie an einer Börse oder an einem anderen geregel-

ten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt wer-
den; Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse oder 
an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehen-

den Markt gehandelt werden, dürfen nur erworben werden, 
wenn die Emission oder der Emittent Vorschriften über den 
Gläubiger- und den Anlegerschutz unterliegt und wenn die 

Geldmarktinstrumente von Emittenten gemäss Art. 74 Abs. 
2 KKV begeben oder garantiert sind. 

b) Traditionelle indirekte Anlagen in Wertpapiere und ähnliche Fi-

nanzinstrumente 
ba) Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen 

schweizerischen Rechts («Effektenfonds» und «Übrige 

Fonds für traditionelle Anlagen», unter Ausschluss von «Üb-
rigen Fonds für alternative Anlagen») und/oder Anteile bzw. 
Aktien von kollektiven Kapitalanlagen ausländischen Rechts, 

welche durch die Schweizer Aufsichtsbehörde zum Angebot 
in der Schweiz genehmigt worden sind, unter Ausschluss 
von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, deren Anla-

gepolitik derjenigen eines Schweizer «Übrigen Fonds für al-
ternative Anlagen» entspricht, und die im Wesentlichen in 
Anlagen gemäss lit. a oben anlegen;  

bb) Anteile bzw. Aktien von kollektiven Kapitalanlagen aus Staa-
ten der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschafts-
raumes sowie aus anderen Staaten, die im Sinne von Art. 

120 Abs. 2 KAG nach der Praxis der Schweizer Aufsichts-
behörde als «gleichwertig» eingestuft werden, die aber nicht 
zum Angebot in der Schweiz genehmigt sind, unter Aus-

schluss von kollektiven Kapitalanlagen, deren Anlagepolitik 
derjenigen eines Schweizer «Übrigen Fonds für alternative 
Anlagen» entspricht, und die im Wesentlichen in Anlagen 

gemäss lit. a oben anlegen;  
bc) Anteile bzw. Aktien von sonstigen kollektiven Kapitalanlagen 

aus einem OECD-Mitgliedstaat, die einer staatlichen Auf-

sicht unterliegen, unter Ausschluss von kollektiven Kapital-
anlagen, deren Anlagepolitik derjenigen eines Schweizer 
«Übrigen Fonds für alternative Anlagen» entspricht, und die 

im Wesentlichen in Anlagen gemäss lit. a oben anlegen; 
bd) Indexzertifikate und Indexbaskets oder andere derivative Fi-

nanzinstrumente im Sinne von § 12 sowie strukturierte Pro-

dukte, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. a oben 
zugrunde liegen, die an einer Börse oder an einem anderen 
geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt oder OTC 

gehandelt werden, und deren Wert vom Preis der zugrunde 
liegenden Vermögenswerte oder von Referenzsätzen abge-
leitet wird. 

be) Exchange Traded Funds («ETF», auch «Index Tracking 
Stocks» genannt), denen Anlagen gemäss lit. a oben zu-
grunde liegen. Als ETF gelten in Verbindung mit den anla-

gepolitischen Bestimmungen dieses Fondsvertrags Beteili-
gungen an Anlageinstrumenten (Gesellschaften, Unit 
Trusts, anlagefondsähnliche Strukturen), deren Anlagen ei-

nen Index widerspiegeln, und die an einer Börse oder an 
einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 
Markt gehandelt werden. ETF können je nach ihrer Ausge-

staltung und ihrem Herkunftsland nach Schweizer Kollektiv-
anlagenrecht als Anlagefonds qualifizieren oder nicht. 

c) Indirekte Anlagen in Immobilien 
Anteile bzw. Aktien von inländischen und von ausländischen Im-
mobilienanlagefonds oder Organismen für gemeinsame Anlagen 

mit ähnlicher Funktion aus einem OECD-Mitgliedstaat, die einer 
staatlichen Aufsicht unterliegen, sowie Beteiligungswertpapiere 
und Beteiligungswertrechte von Immobiliengesellschaften (ein-

schliesslich REITs, Real Estate Investment Trusts) weltweit, die 
an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publi-
kum offenstehenden Markt gehandelt werden. 

d) Alternative Anlagen in Hedge Funds und Fund of Hedge Funds 
Alternative Anlagen zeichnen sich dadurch aus, dass sie tenden-
ziell eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlagen wie den an 

den führenden Aktien- und Obligationenmärkten gehandelten 
Effekten anstreben. Dabei wird unter anderem versucht, Markti-
neffizienzen auszunutzen. Als Alternative Anlagen der Teilvermö-

gen des Umbrella-Fonds sind direkte und indirekte Anlagen in 
Hedge Funds zulässig. 
Im Gegensatz zu traditionellen Anlagen, bei welchen der Erwerb 

von Effekten mit eigenen Mitteln erfolgt (sog. Long-Positionen), 
werden bei den alternativen Anlagestrategien von Hedge Funds 
Aktiven teils auch leer verkauft (sog. Short-Positionen) und wird 

teils durch Kreditaufnahme und den Einsatz von derivativen Fi-
nanzinstrumenten eine Hebelwirkung erzielt. Viele Hedge Funds 
können uneingeschränkt derivative Finanzinstrumente (z.B. Op-

tionen, Futures, Devisentermingeschäfte und -swaps sowie 
Zinsswaps) einsetzen und alternative Anlagestilrichtungen und 
Anlagestrategien (z.B. Relative Value, Event Driven und Directi-

onal Trading) verfolgen, was mit besonderen Risiken verbunden 
sein kann. Bei Fund of Hedge Funds und Hedge Funds, die 
nach dem Multi-Manager-Prinzip verwaltet werden («multi mana-

ger single hedge funds»), werden diese Risiken durch eine an-
gemessene Diversifikation gemildert. 
Indirekte Anlagen in Hedge Funds können überdies in Form 

strukturierter Produkte (z.B. Hedge Fund-linked Notes ohne Ka-
pitalgarantie) erfolgen. Soweit solche mit Kapitalgarantie verse-
hen sind, werden sie im Rahmen dieser Anlagepolitik nicht den 

Anlagen gemäss dieser lit. d, sondern den Anlagen gemäss Ziff. 
2 litt. ab oder bd zugerechnet. 

 In dem Umfang als ein Teilvermögen Investitionen in al-

ternative Anlagen tätigt, besteht ein erhöhtes Verlustri-

siko. 

Im Einzelnen sind folgende alternative Anlagen in Hedge Funds 

und Fund of Hedge Funds zulässig: 
da) Anteile bzw. Aktien offener ausländischer kollektiver Kapi-

talanlagen, deren Anteile periodisch auf der Grundlage ihres 

Inventarwertes zurückgenommen oder zurückgekauft wer-
den, und die nach dem Recht irgendeines ausländischen 
Staates errichtet wurden, 

db) Anteile bzw. Aktien von Übrigen Fonds für alternative Anla-
gen schweizerischen Rechts, 

dc) Anteile bzw. Aktien von geschlossenen kollektiven Kapital-

anlagen, Investmentgesellschaften oder anderen geschlos-
senen Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher 
Funktion, die nach dem Recht irgendeines Staates errichtet 

wurden und die Anteile bzw. Aktien an einer Börse oder an 
einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 
Markt gehandelt werden, 

dd) Zertifikate, Baskets, strukturierte Finanzprodukte oder an-
dere Instrumente mit ähnlicher Funktion weltweit, die an ei-
ner Börse, an einem anderen geregelten, dem Publikum of-

fenstehenden Markt oder OTC gehandelt werden, die auf-
grund ihrer Anlagepolitik bzw. ihrer Anlagen im Sinne der 
vorstehenden Ausführungen als «Hedge Funds» gelten, und 

die entweder nach dem Multi-Manager-Prinzip verwaltet 
werden oder Fund of Hedge Funds sind. 

e) Bankguthaben 

Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Mo-
naten bei Banken, die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirt-

schaftsraums oder der OECD haben oder in einem anderen 
Staat, wenn die Bank dort einer Aufsicht untersteht, die derjeni-
gen in der Schweiz gleichwertig ist, die auf eine frei konvertier-

bare Währung lauten. 
f) Edelmetalle und Commodities 
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fa) Edelmetalle in standardisierter Form; 
fb) derivative Finanzinstrumente im Sinne von § 12 unten, de-

nen direkt oder indirekt Edelmetalle oder standardisierte 

Waren (Commodities) zugrunde liegen; 
fc) Strukturierte Finanzprodukte, Zertifikate, Baskets oder an-

dere Instrumente mit ähnlicher Funktion, denen direkt oder 

indirekt Edelmetalle oder Commodities zugrunde liegen, von 
Emittenten weltweit; 

fd) Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte 

von Gesellschaften weltweit, die überwiegend in der Pro-
duktion, in der Verarbeitung von oder im Handel mit Edel-
metallen oder Commodities tätig sind; 

fe) Anteile bzw. Aktien von geschlossenen kollektiven Kapital-
anlagen, einschliesslich Investment- bzw. Beteiligungsge-
sellschaften, von Emittenten weltweit, die direkt oder indi-

rekt in Anlagen gemäss litt. fa bis fd oben anlegen; 
ff) Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen, 

die ihr Vermögen in Anlagen gemäss litt. fa bis fe oben an-

legen; 
Die Anlagen gemäss litt. fa bis fe oben müssen dabei an einer 
Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen-

stehenden Markt oder OTC gehandelt werden; vorbehalten blei-
ben die Bestimmungen von § 8 Ziff. 8 sowie § 12 unten. 

g) Strukturierte Produkte (inklusive Zertifikate), wenn (i) ihnen als 

Basiswerte einzelne etablierte Kryptowährungen (gemäss Pros-
pekt) zugrunde liegen und (ii) die Rückzahlung in einer frei kon-
vertierbaren nationalen Währung gewährleistet ist. Anlagen ge-

mäss dieser Bst. g) müssen an einer Börse gehandelt werden. 
Die Fondsleitung stellt sicher, dass bei Anlagen gemäss dieser 
Bst. g) die Basiswerte nicht geliefert werden. 

3. Bei den Anlagen gemäss Ziff. 2 litt. da und dc oben wird es sich 
überwiegend um Zielfonds handeln, welche durch die Schweizer Auf-
sichtsbehörde nicht zum Angebot in der Schweiz genehmigt sind und 

die aus Staaten stammen, die mangels Feststellung einer gleichwer-
tigen Gesetzgebung und/oder Aufsicht im Sinne von Art. 120 Abs. 
2 KAG in der Schweiz nicht genehmigungsfähig sind.  

4. Der Anteil indirekter Anlagen in Immobilienwerten gemäss Ziff. 2 lit. 
c oben, der Anteil der alternativen Anlagen gemäss Ziff. 2 lit. d oben 
und der Anteil der Anlagen in Edelmetalle und Commodities gemäss 

Ziff. 2 lit. f oben ist auf je 20% des Gesamtvermögens eines Teilver-
mögens beschränkt. Der Anteil der Anlagen in Strukturierte Produkte 
auf Kryptowährungen gemäss lit. g) ist auf 10% des Gesamtvermö-

gens eines Teilvermögens beschränkt. Der Gesamtanteil aller dieser 
Anlagen auf 40% des Gesamtvermögens eines Teilvermögens be-
schränkt. 

5. Die Rechtsform der Anlageorganismen gemäss Ziff. 2 litt. ba, bb, bc, 
be, c, da, db, dc, fe und ff ist irrelevant. Es kann sich dabei nament-
lich um vertragsrechtliche Anlagefonds, Anlagefonds in gesell-

schaftsrechtlicher Form oder um Unit Trusts handeln. 
6. Die Fondsleitung unter Vorbehalt von § 20 Ziff. 6 Anteile bzw. Aktien 

an Zielfonds erwerben, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst 

oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sich durch ge-
meinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentli-
che direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist. 

7. Die Fondsleitung kann Anteile von kollektiven Kapitalanlagen sowohl 
aus Ausgabe wie auf dem Sekundärmarkt erwerben und Anteile so-
wohl zurückgeben wie auf dem Sekundärmarkt veräussern. 

8. Die Fondsleitung darf die in § 8 erwähnten OTC-gehandelten Instru-
mente nur erwerben, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, 
auf dieses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die 

OTC-Derivate/Produkte täglich handelbar sind oder eine Rückgabe 
an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zudem müssen sie zuverläs-
sig und nachvollziehbar bewertbar sein.  

9. Die Fondsleitung darf in andere als die vorstehend in Ziff. 2 lit. a bis 
g genannten Anlagen insgesamt bis höchstens 10% des Vermögens 
eines einzelnen Teilvermögens investieren; nicht zulässig sind (i) An-

lagen in Waren und Warenpapiere sowie (ii) echte Leerverkäufe von 
Anlagen aller Art. 

10. Die Fondsleitung stellt ein angemessenes Liquiditätsmanagement si-

cher. Die Einzelheiten werden im Prospekt offengelegt. 
 
 

§ 9 Flüssige Mittel 

Die Fondsleitung darf für jedes Teilvermögen zusätzlich angemessene flüs-

sige Mittel in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens und 
in allen Währungen, in denen Anlagen des entsprechenden Teilvermögens 
zugelassen sind, halten. Als flüssige Mittel gelten Bankguthaben sowie For-

derungen aus Pensionsgeschäften auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis 
zu zwölf Monaten. 
 

B. Anlagetechniken und -instrumente 
§ 10 Effektenleihe 

1. Die Fondsleitung darf für Rechnung der Teilvermögen sämtliche Ar-
ten von Effekten ausleihen, die an einer Börse oder an einem ande-

ren geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt 
werden. Effekten, welche im Rahmen von Reverse Repos übernom-
men worden sind, dürfen hingegen nicht ausgeliehen werden. 

2. Die Fondsleitung kann die Effekten im eigenen Namen und auf ei-
gene Rechnung einem Borger ausleihen («Principal-Geschäft») oder 
einen Vermittler damit beauftragen, die Effekten entweder treuhän-

derisch in indirekter Stellvertretung («Agent-Geschäft») oder in direk-
ter Stellvertretung («Finder-Geschäft») einem Borger zur Verfügung 
zu stellen. 

3. Die Fondsleitung tätigt die Effektenleihe nur mit auf diese Geschäfts-
art spezialisierten, erstklassigen beaufsichtigten Borgern und Ver-
mittlern wie Banken, Brokern und Versicherungsgesellschaften so-

wie mit bewilligten und anerkannten zentralen Gegenparteien und 
Zentralverwahrern, die eine einwandfreie Durchführung der Effekten-
leihe gewährleisten. 

4. Sofern die Fondsleitung eine Kündigungsfrist, deren Dauer sieben 
Bankwerktage nicht überschreiten darf, einhalten muss, bevor sie 
wieder über die ausgeliehenen Effekten rechtlich verfügen kann, darf 

sie je Teilvermögen vom ausleihfähigen Bestand einer Art nicht mehr 
als 50% ausleihen. Sichert hingegen der Borger oder der Vermittler 
der Fondsleitung vertraglich zu, dass diese noch am gleichen oder 

am nächsten Bankwerktag wieder rechtlich über die ausgeliehenen 
Effekten verfügen kann, so darf der gesamte ausleihfähige Bestand 
einer Art ausgeliehen werden. 

5. Die Fondsleitung vereinbart mit dem Borger oder Vermittler, dass 
dieser zwecks Sicherstellung des Rückerstattungsanspruches zu-
gunsten der Fondsleitung Sicherheiten nach Massgabe von Art. 51 

KKV-FINMA verpfändet oder zu Eigentum überträgt. Der Wert der 
Sicherheiten muss angemessen sein und jederzeit mindestens 100% 
des Verkehrswerts der ausgeliehenen Effekten betragen. Der Emit-

tent der Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufweisen und die Si-
cherheiten dürfen nicht von der Gegenpartei oder von einer dem Kon-
zern der Gegenpartei angehörigen oder davon abhängigen Gesell-

schaft begeben sein. Die Sicherheiten müssen hoch liquide sein, zu 
einem transparenten Preis an einer Börse oder einem anderen gere-
gelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und 

mindestens börsentäglich bewertet werden. Die Fondsleitung bzw. 
deren Beauftragte müssen bei der Verwaltung der Sicherheiten die 
Pflichten und Anforderungen gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. 

Insbesondere müssen sie die Sicherheiten in Bezug auf Länder, 
Märkte und Emittenten angemessen diversifizieren, wobei eine an-
gemessene Diversifikation der Emittenten als erreicht gilt, wenn die 

von einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten nicht mehr 
als 20% des Nettoinventarwerts eines Teilvermögens entsprechen. 
Vorbehalten bleiben Ausnahmen für öffentlich garantierte oder bege-

bene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. Weiter muss die Fondsleitung 
bzw. deren Beauftragte die Verfügungsmacht und die Verfügungs-
befugnis an den erhaltenen Sicherheiten bei Ausfall der Gegenpartei 

jederzeit und ohne Einbezug der Gegenpartei oder deren Zustim-
mung erlangen können. Die erhaltenen Sicherheiten sind bei der De-
potbank zu verwahren. Die erhaltenen Sicherheiten können im Auf-

trag der Fondsleitung bei einer beaufsichtigten Drittverwahrstelle ver-
wahrt werden, wenn das Eigentum an den Sicherheiten nicht über-
tragen wird und die Drittverwahrstelle von der Gegenpartei unabhän-

gig ist. 
6. Der Borger oder Vermittler haftet für die pünktliche und uneinge-

schränkte Vergütung der während der Effektenleihe anfallenden Er-

träge, die Geltendmachung anderer Vermögensrechte sowie die ver-
tragskonforme Rückerstattung von Effekten gleicher Art, Menge und 
Güte. 
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7. Die Depotbank sorgt für eine sichere und vertragskonforme Abwick-
lung der Effektenleihe und überwacht namentlich die Einhaltung der 
Anforderungen an die Sicherheiten. Sie besorgt auch während der 

Dauer der Leihgeschäfte die ihr gemäss Depotreglement obliegen-
den Verwaltungshandlungen und die Geltendmachung sämtlicher 
Rechte auf den ausgeliehenen Effekten, soweit diese nicht gemäss 

anwendbarem Rahmenvertrag abgetreten wurden. 
8. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Sicherheitenstrategie. 
 

§ 11 Pensionsgeschäfte 

1. Die Fondsleitung darf für Rechnung jedes Teilvermögens Pensions-

geschäfte abschliessen. Pensionsgeschäfte können entweder als 
«Repo» oder als «Reverse Repo» getätigt werden. 
Das «Repo» ist ein Rechtsgeschäft, durch das eine Partei (Pensions-

geber) das Eigentum an Effekten gegen Bezahlung vorübergehend 
auf eine andere Partei (Pensionsnehmer) überträgt und bei dem der 
Pensionsnehmer sich verpflichtet, dem Pensionsgeber bei Fälligkeit 

Effekten gleicher Art, Menge und Güte sowie die während der Dauer 
des Pensionsgeschäftes anfallenden Erträge zurückzuerstatten. Der 
Pensionsgeber trägt das Kursrisiko der Effekten während der Dauer 

des Pensionsgeschäfts. 
Das «Repo» ist aus der Sicht der Gegenpartei (Pensionsnehmer) ein 
«Reverse Repo». Mit einem «Reverse Repo» erwirbt die Fondsleitung 

zwecks Geldanlage Effekten und vereinbart gleichzeitig, Effekten 
gleicher Art, Menge und Güte sowie die während der Dauer des Pen-
sionsgeschäftes anfallenden Erträge zurückzuerstatten. 

2. Die Fondsleitung kann Pensionsgeschäfte im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung mit einer Gegenpartei abschliessen («Principal-
Geschäft») oder einen Vermittler damit beauftragen, entweder treu-

händerisch in indirekter Stellvertretung («Agent-Geschäft») oder in di-
rekter Stellvertretung («Finder-Geschäft») Pensionsgeschäfte mit ei-
ner Gegenpartei zu tätigen. 

3.  Die Fondsleitung tätigt Pensionsgeschäfte nur mit auf diese Ge-
schäftsart spezialisierten, erstklassigen beaufsichtigten Gegenpar-
teien und Vermittlern wie Banken, Brokern und Versicherungsgesell-

schaften sowie mit bewilligten und anerkannten zentralen Gegenpar-
teien und Zentralverwahrern, die eine einwandfreie Durchführung des 
Pensionsgeschäfts gewährleisten. 

4.  Die Depotbank sorgt für eine sichere und vertragskonforme Abwick-
lung des Pensionsgeschäfts. Sie sorgt dafür, dass die Wertverände-
rungen der im Pensionsgeschäft verwendeten Effekten täglich in 

Geld oder Effekten ausgeglichen werden (mark-to-market) und be-
sorgt auch während der Dauer des Pensionsgeschäfts die ihr gemäss 
Depotreglement obliegenden Verwaltungshandlungen und die Gel-

tendmachung sämtlicher Rechte auf den im Pensionsgeschäft ver-
wendeten Effekten, soweit diese nicht gemäss anwendbarem Rah-
menvertrag abgetreten wurden. 

5.  Die Fondsleitung darf für Repos sämtliche Arten von Effekten ver-
wenden, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem 
Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden. Effekten, welche 

im Rahmen von Reverse Repos übernommen wurden, dürfen nicht 
für Repos verwendet werden. 

6.  Sofern die Fondsleitung eine Kündigungsfrist, deren Dauer sieben 

Bankwerktage nicht überschreiten darf, einhalten muss, bevor sie 
wieder über die in Pension gegebenen Effekten rechtlich verfügen 
kann, darf sie je Teilvermögen vom repofähigen Bestand einer Art 

nicht mehr als 50% für «Repos» verwenden. Sichert hingegen die 
Gegenpartei bzw. der Vermittler der Fondsleitung vertraglich zu, dass 
diese noch am gleichen oder am nächsten Bankwerktag wieder 

rechtlich über die in Pension gegebenen Effekten verfügen kann, so 
darf der gesamte repofähige Bestand einer Art für Repos verwendet 
werden. 

7.  «Repos» gelten als Kreditaufnahme gemäss § 13, es sei denn, die 
erhaltenen Mittel werden für die Übernahme von Effekten gleicher 
Art, Güte, Bonität und Laufzeit in Verbindung mit dem Abschluss ei-

nes «Reverse Repo» verwendet. 
8.  Die Fondsleitung darf im Rahmen eines «Reverse Repo» nur Sicher-

heiten nach Massgabe von Art. 51 KKV-FINMA erwerben. Der Emit-

tent der Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufweisen und die Si-
cherheiten dürfen nicht von der Gegenpartei oder von einer dem Kon-
zern der Gegenpartei angehörigen oder davon abhängigen Gesell-

schaft begeben sein. Die Sicherheiten müssen hoch liquide sein, zu 
einem transparenten Preis an einer Börse oder einem anderen gere-
gelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und 

mindestens börsentäglich bewertet werden. Die Fondsleitung bzw. 
deren Beauftragte müssen bei der Verwaltung der Sicherheiten die 
Pflichten und Anforderungen gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. 

Insbesondere müssen sie die Sicherheiten in Bezug auf Länder, 
Märkte und Emittenten angemessen diversifizieren, wobei eine an-
gemessene Diversifikation der Emittenten als erreicht gilt, wenn die 

von einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten nicht mehr 
als 20% des Nettoinventarwerts eines Teilvermögens entsprechen. 
Vorbehalten bleiben Ausnahmen für öffentlich garantierte oder bege-

bene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. Weiter muss die Fondsleitung 
bzw. deren Beauftragte die Verfügungsmacht und die Verfügungs-
befugnis an den erhaltenen Sicherheiten bei Ausfall der Gegenpartei 

jederzeit und ohne Einbezug der Gegenpartei oder deren Zustim-
mung erlangen können. Die erhaltenen Sicherheiten sind bei der De-
potbank zu verwahren. Die erhaltenen Sicherheiten können im Auf-

trag der Fondsleitung bei einer beaufsichtigten Drittverwahrstelle ver-
wahrt werden, wenn das Eigentum an den Sicherheiten nicht über-
tragen wird und die Drittverwahrstelle von der Gegenpartei unabhän-

gig ist. 
9. Forderungen aus «Reverse Repo» gelten als flüssige Mittel gemäss § 

9 und nicht als Kreditgewährung gemäss § 13. 

10. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Sicherheitenstrategie. 
 

§ 12 Derivate 

1. Die Fondsleitung darf Derivate einsetzen. Sie sorgt dafür, dass der 
Einsatz von Derivaten in seiner ökonomischen Wirkung auch unter 

ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung 
von den in diesem Fondsvertrag und im Prospekt genannten Anlage-
zielen oder zu einer Veränderung des Anlagecharakters der Teilver-

mögen führt. Zudem müssen die den Derivaten zugrunde liegenden 
Basiswerte nach diesem Fondsvertrag für das entsprechende Teil-
vermögen als Anlagen zulässig sein. 

Im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen dürfen Derivate 
nur zum Zwecke der Währungsabsicherung eingesetzt werden. Vor-
behalten bleibt die Absicherung von Markt-, Zins- und Kreditrisiken 

bei kollektiven Kapitalanlagen, sofern die Risiken eindeutig bestimm-
bar und messbar sind.  

2. Bei der Risikomessung gelangt bei allen Teilvermögen der Commit-

ment-Ansatz II zur Anwendung. Das mit Derivaten verbundene Ge-
samtengagement eines Teilvermögens darf 100% seines Nettover-
mögens und das Gesamtengagement insgesamt 200% seines Net-

tovermögens nicht überschreiten. Unter Berücksichtigung der Mög-
lichkeit der vorübergehenden Kreditaufnahme eines Teilvermögens 
im Umfang von höchstens 25% seines Nettovermögens gemäss § 

13 Ziff. 2 kann das Gesamtengagement des entsprechenden Teil-
vermögens insgesamt bis zu 225% seines Nettovermögens betra-
gen. Die Ermittlung des Gesamtengagements erfolgt gemäss Art. 35 

KKV-FINMA. 
Die Bestimmungen dieses Paragraphen sind auf die einzelnen Teil-
vermögen anwendbar. 

3. Die Fondsleitung kann insbesondere Derivat-Grundformen wie Call- 
oder Put-Optionen, deren Wert bei Verfall linear von der positiven 
oder negativen Differenz zwischen dem Verkehrswert des Basiswerts 

und dem Ausübungspreis abhängt und null wird, wenn die Differenz 
das andere Vorzeichen hat, Credit Default Swaps (CDS), Swaps, de-
ren Zahlungen linear und pfadunabhängig vom Wert des Basiswerts 

oder einem absoluten Betrag abhängen sowie Termingeschäfte (Fu-
tures und Forwards), deren Wert linear vom Wert des Basiswerts ab-
hängt, einsetzen. Sie kann zusätzlich auch Kombinationen von Deri-

vat-Grundformen sowie Derivate, deren ökonomische Wirkungs-
weise weder durch eine Derivat-Grundform noch durch eine Kombi-
nation von Derivat-Grundformen beschrieben werden kann (exoti-

sche Derivate), einsetzen. 
4. a) Gegenläufige Positionen in Derivaten des gleichen Basiswerts 

sowie gegenläufige Positionen in Derivaten und in Anlagen des 

gleichen Basiswerts dürfen miteinander verrechnet werden un-
geachtet des Verfalls der Derivate («Netting»), wenn das Derivat-
Geschäft einzig zum Zwecke abgeschlossen wurde, um die mit 

den erworbenen Derivaten oder Anlagen im Zusammenhang 
stehenden Risiken zu eliminieren, dabei die wesentlichen Risiken 
nicht vernachlässigt werden und der Anrechnungsbetrag der De-

rivate nach Art. 35 KKV-FINMA ermittelt wird. 
b) Beziehen sich die Derivate bei Absicherungsgeschäften nicht auf 

den gleichen Basiswert wie der abzusichernde Vermögenswert, 
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so sind für eine Verrechnung, zusätzlich zu den Regeln von Bst. 
a, die Voraussetzungen zu erfüllen («Hedging»), dass die Derivat-
Geschäfte nicht auf einer Anlagestrategie beruhen dürfen, die 

der Gewinnerzielung dient. Zudem muss das Derivat zu einer 
nachweisbaren Reduktion des Risikos führen, die Risiken des 
Derivats müssen ausgeglichen werden, die zu verrechnenden 

Derivate, Basiswerte oder Vermögensgegenstände müssen sich 
auf die gleiche Klasse von Finanzinstrumenten beziehen und die 
Absicherungsstrategie muss auch unter aussergewöhnlichen 

Marktbedingungen effektiv sein. 
c) Bei einem überwiegenden Einsatz von Zinsderivaten kann der 

Betrag, der an das Gesamtengagement aus Derivaten anzurech-

nen ist, mittels international anerkannten Duration-Netting-Re-
gelungen ermittelt werden, sofern die Regelungen zu einer kor-
rekten Ermittlung des Risikoprofils des entsprechenden Teilver-

mögens führen, die wesentlichen Risiken berücksichtigt werden, 
die Anwendung dieser Regelungen nicht zu einer ungerechtfer-
tigten Hebelwirkung führt, keine Zinsarbitrage-Strategien ver-

folgt werden und die Hebelwirkung des entsprechenden Teilver-
mögens weder durch Anwendung dieser Regelungen noch durch 
Investitionen in kurzfristige Positionen gesteigert wird. 

d) Derivate, die zur reinen Absicherung von Fremdwährungsrisiken 
eingesetzt werden und nicht zu einer Hebelwirkung führen oder 
zusätzliche Marktrisiken beinhalten, können ohne die Anforde-

rungen gemäss Bst. b bei der Berechnung des Gesamtengage-
ments aus Derivaten verrechnet werden. 

e) Zahlungsverpflichtungen aus Derivaten müssen dauernd mit 

geldnahen Mitteln, Forderungswertpapieren und –rechten oder 
Aktien, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, 
dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, nach 

Massgabe der Kollektivanlagengesetzgebung gedeckt sein. 
Diese geldnahen Mittel und Anlagen können gleichzeitig als De-
ckung für mehrere Derivate herangezogen werden, wenn diese 

ein Markt- oder ein Kreditrisiko beinhalten und sich auf die glei-
chen Basiswerte beziehen. 

f) Geht die Fondsleitung mit einem Derivat eine Verpflichtung zur 

physischen Lieferung eines Basiswerts ein, muss das Derivat mit 
den entsprechenden Basiswerten gedeckt sein oder mit anderen 
Anlagen, wenn die Anlagen und die Basiswerte hoch liquide sind 

und bei einer verlangten Lieferung jederzeit erworben oder ver-
kauft werden können. Die Fondsleitung muss jederzeit uneinge-
schränkt über diese Basiswerte oder Anlagen verfügen können. 

Basiswerte können gleichzeitig als Deckung für mehrere Deri-
vatpositionen herangezogen werden, wenn diese ein Markt-, ein 
Kredit- oder ein Währungsrisiko beinhalten und sich auf die glei-

chen Basiswerte beziehen. 
5. Die Fondsleitung kann sowohl standardisierte als auch nicht standar-

disierte Derivate einsetzen. Sie kann die Geschäfte mit Derivaten an 

einer Börse, an einem anderen geregelten, dem Publikum offen ste-
henden Markt oder OTC (Over-the-Counter) abschliessen. 

6. a) Die Fondsleitung darf OTC-Geschäfte nur mit beaufsichtigten 

Finanzintermediären abschliessen, welche auf diese Geschäfts-
arten spezialisiert sind und eine einwandfreie Durchführung des 
Geschäftes gewährleisten. Handelt es sich bei der Gegenpartei 

nicht um die Depotbank, hat erstere oder deren Garant eine 
hohe Bonität aufzuweisen. 

b) Ein OTC-Derivat muss täglich zuverlässig und nachvollziehbar 

bewertet und jederzeit zum Verkehrswert veräussert, liquidiert 
oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können. 

c) Ist für ein OTC-Derivat kein Marktpreis erhältlich, so muss der 

Preis anhand eines angemessenen und in der Praxis anerkann-
ten Bewertungsmodells gestützt auf den Verkehrswert der Ba-
siswerte, von denen das Derivat abgeleitet ist, jederzeit nachvoll-

ziehbar sein. Vor dem Abschluss eines Vertrags über ein solches 
Derivat sind grundsätzlich konkrete Offerten von mindestens 
zwei Gegenparteien einzuholen, wobei der Vertrag mit derjenigen 

Gegenpartei abzuschliessen ist, welche die preislich beste Of-
ferte unterbreitet. Abweichungen von diesem Grundsatz sind zu-
lässig aus Gründen der Risikoverteilung oder wenn weitere Ver-

tragsbestandteile wie Bonität oder Dienstleistungsangebot der 
Gegenpartei eine andere Offerte als insgesamt vorteilhafter für 
die Anleger erscheinen lassen. Ausserdem kann ausnahms-

weise auf die Einholung von Offerten von mindestens zwei mög-

lichen Gegenparteien verzichtet werden, wenn dies im besten In-
teresse der Anleger ist. Die Gründe hierfür sowie der Vertrags-
abschluss und die Preisbestimmung sind nachvollziehbar zu do-

kumentieren. 
d) Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragten dürfen im Rahmen 

eines OTC-Geschäfts nur Sicherheiten entgegennehmen, wel-

che die Anforderungen gemäss Art. 51 KKV-FINMA erfüllen. 
Der Emittent der Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufweisen 
und die Sicherheiten dürfen nicht von der Gegenpartei oder von 

einer dem Konzern der Gegenpartei angehörigen oder davon ab-
hängigen Gesellschaft begeben sein. Die Sicherheiten müssen 
hoch liquide sein, zu einem transparenten Preis an einer Börse 

oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden 
Markt gehandelt werden und mindestens börsentäglich bewertet 
werden. Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte müssen bei 

der Verwaltung der Sicherheiten die Pflichten und Anforderun-
gen gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. Insbesondere müssen 
sie die Sicherheiten in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten 

angemessen diversifizieren, wobei eine angemessene Diversifi-
kation der Emittenten als erreicht gilt, wenn die von einem ein-
zelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten nicht mehr als 20% 

des Nettoinventarwerts eines Teilvermögens entsprechen. Vor-
behalten bleiben Ausnahmen für öffentlich garantierte oder be-
gebene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. Weiter muss die Fonds-

leitung bzw. deren Beauftragte die Verfügungsmacht und die 
Verfügungsbefugnis an den erhaltenen Sicherheiten bei Ausfall 
der Gegenpartei jederzeit und ohne Einbezug der Gegenpartei 

oder deren Zustimmung erlangen können. Die erhaltenen Si-
cherheiten sind bei der Depotbank zu verwahren. Die erhaltenen 
Sicherheiten können im Auftrag der Fondsleitung bei einer be-

aufsichtigten Drittverwahrstelle verwahrt werden, wenn das Ei-
gentum an den Sicherheiten nicht übertragen wird und die Dritt-
verwahrstelle von der Gegenpartei unabhängig ist. 

7. Bei der Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagebe-
schränkungen (Maximal- und Minimallimiten) sind die Derivate nach 
Massgabe der Kollektivanlagengesetzgebung zu berücksichtigen. 

8. Der Prospekt enthält weitere Angaben: 
– zur Bedeutung von Derivaten im Rahmen der Anlagestrategie; 
– zu den Auswirkungen der Derivatverwendung auf das Risikoprofil 

der Teilvermögen; 
– zu den Gegenparteirisiken von Derivaten; 
– zu der allfällig aus der Verwendung von Derivaten resultierenden 

erhöhten Volatilität und dem erhöhten Gesamtengagement (He-
belwirkung); 

– zum allfälligen Einsatz von Kreditderivaten; 

– zur Sicherheitenstrategie. 
 

§ 13  Aufnahme und Gewährung von Krediten 

1. Die Fondsleitung darf für Rechnung der Teilvermögen keine Kredite 
gewähren. Die Effektenleihe gemäss § 10 und das Pensionsge-

schäft als Reverse Repo gemäss § 11 gelten nicht als Kreditgewäh-
rung im Sinne dieses Paragraphen. 

2. Die Fondsleitung darf für jedes Teilvermögen für jeweils höchstens 

25% des Nettovermögens des Teilvermögens vorübergehend Kre-
dite aufnehmen. Das Pensionsgeschäft als Repo gemäss § 11 gilt 
als Kreditaufnahme im Sinne dieses Paragraphen, es sei denn, die 

erhaltenen Mittel werden im Rahmen eines Arbitrage-Geschäfts über 
die Übernahme von Effekten gleicher Art, Güte, Bonität und Laufzeit 
in Verbindung mit einem entgegengesetzten Pensionsgeschäft (Re-

verse Repo) verwendet. 
 

§ 14  Belastung des Vermögens der Teilvermögen 

1. Die Fondsleitung darf zulasten jedes Teilvermögens nicht mehr als 
60% seines Nettovermögens verpfänden oder zur Sicherung über-

eignen. 
2. Die Belastung des Vermögens der Teilvermögen mit Bürgschaften 

ist nicht gestattet. Ein engagementerhöhendes Kreditderivat gilt nicht 

als Bürgschaft im Sinne dieses Paragraphen. 
 

C. Anlagebeschränkungen 
§ 15  Risikoverteilung  

1. In die Risikoverteilungsvorschriften sind einzubeziehen: 
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a) Anlagen gemäss § 8, mit Ausnahme der indexbasierten Deri-
vate, sofern der Index hinreichend diversifiziert ist und für den 
Markt, auf den er sich bezieht, repräsentativ ist und in angemes-

sener Weise veröffentlicht wird; 
b) flüssige Mittel gemäss § 9; 
c) Forderungen gegen Gegenparteien aus OTC-Geschäften. 

Die Risikoverteilungsvorschriften gelten für jedes einzelne Teilvermö-
gen einzeln. 

2. Gesellschaften, die aufgrund internationaler Rechnungslegungsvor-

schriften einen Konzern bilden, gelten als ein einziger Emittent. 
3. Die Fondsleitung darf einschliesslich der derivativen Finanzinstru-

mente und strukturierten Produkte höchstens 10% des Vermögens 

eines Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten dessel-
ben Emittenten anlegen. Soweit es sich dabei um Anlagen gemäss 
§ 8 Ziff. 2 lit. b handelt, beträgt die Begrenzung 20%. 

4. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Vermögens eines Teilver-
mögens in Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank an-
legen. In diese Limite sind sowohl flüssige Mittel gemäss § 9 als auch 

Anlagen in Bankguthaben gemäss § 8 Ziff. 2 lit. e einzubeziehen. 
5. Die Fondsleitung darf höchstens 10% des Vermögens eines Teilver-

mögens in OTC-Geschäften bei derselben Gegenpartei anlegen. Ist 

die Gegenpartei eine Bank, die ihren Sitz in der Schweiz oder einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, der OECD oder in einem anderen Staat hat, in wel-

chem sie einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz 
gleichwertig ist, so erhöht sich diese Limite auf 20% des Vermögens 
des entsprechenden Teilvermögens. Werden die Forderungen aus 

OTC-Geschäften durch Sicherheiten in Form von liquiden Aktiven 
gemäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA abgesichert, so werden diese 
Forderungen bei der Berechnung des Gegenparteirisikos nicht be-

rücksichtigt.  
6. Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den vorstehenden Ziff. 

3 bis 5 oben desselben Emittenten bzw. Schuldners dürfen insge-

samt 20% des Vermögens eines Teilvermögens nicht übersteigen. 
Vorbehalten bleiben die höheren Limiten gemäss Ziff. 11 und 12 un-
ten. 

7. Anlagen gemäss der vorstehenden Ziff. 3 derselben Unternehmens-
gruppe dürfen insgesamt 20% des Vermögens eines Teilvermögens 
nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten gemäss 

Ziff. 11 und 12. 
8. Die Fondsleitung darf keine Beteiligungsrechte erwerben, die mehr 

als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die es erlauben, einen 

wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsleitung eines Emittenten aus-
zuüben. Vorbehalten bleiben die durch die Aufsichtsbehörde gewähr-
ten Ausnahmen. 

9. Die Fondsleitung darf höchstens je 10% der ausgegebenen stimm-
rechtslosen Beteiligungspapiere, Schuldverschreibungen und/oder 
Geldmarktinstrumente desselben Emittenten sowie höchstens 30% 

der ausgegebenen Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiven Kapi-
talanlagen erwerben. Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn sich 
im Zeitpunkt des Erwerbs der Bruttobetrag der Schuldverschreibun-

gen, der Geldmarktinstrumente oder der Anteile bzw. Aktien an an-
deren kollektiven Kapitalanlagen nicht berechnen lässt. 

10. Die Beschränkungen der vorstehenden Ziff. 8 und 9 sind nicht an-

wendbar auf Effekten oder Geldmarkinstrumente, die von einem 
Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD 
oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Cha-

rakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen 
Union angehören, begeben oder garantiert werden.  

11. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 10% bzw. 20% ist auf 35% an-

gehoben, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem 
Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD 
oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Cha-

rakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen 
Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Einzellimiten 
von Ziff. 3 und 5 jedoch dürfen mit der vorliegenden Limite von 35% 

nicht kumuliert werden. 
12. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 10% bzw. 20% ist auf 100% 

angehoben, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von ei-

nem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der 
OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen 
Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union angehören, begeben oder garantiert werden. In diesem 
Fall muss das Teilvermögen Effekten oder Geldmarktinstrumente aus 

mindestens sechs verschiedenen Emissionen halten; höchstens 
30% des Vermögens eines Teilvermögens dürfen in Effekten oder 
Geldmarktinstrumenten derselben Emission angelegt werden. 

13. Als Emittenten bzw. Garanten im Sinne von Ziff. 11 und 12 oben sind 
OECD-Mitgliedstaaten oder öffentlich-rechtliche Körperschaften aus 
OECD-Mitgliedstaaten und folgende internationalen Organisationen 

zugelassen: der Europarat, die Internationale Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung, die Europäische Investitionsbank, die Interamerika-
nische Entwicklungsbank, die Asiatische Entwicklungsbank und die 

Eurofima (Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen-
bahnmaterial). 

14. Bei Umbrella-Fonds gilt im Sinne der Bestimmungen von Ziff. 3 und 

8 oben jeweils das einzelne Teilvermögen (Teilfonds, Sub-Funds, 
Segment) als kollektive Kapitalanlage. 

 

§ 16 Weitere Anlagerestriktionen 

1. Der Erwerb von traditionellen Fund of Funds (Dachfonds) ist nicht 

zulässig. 
2. Indirekte Anlagen in offene und geschlossene kollektive Kapitalanla-

gen dürfen 49% des Vermögens eines Teilvermögens nicht über-

schreiten. 
3. Alternative Anlagen gemäss § 8 Ziff. 2 lit. d oben in multi-manager 

single hedge funds (unter Ausschluss von Anlagen in Fund of Hedge 

Funds), dürfen insgesamt 10%, eine Anlage in einen einzelnen multi-
manager Hedge Fund darf jeweils 5% des Vermögens eines Teilver-
mögens nicht überschreiten. 

 

IV.  Berechnung der Nettoinventarwerte sowie 

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
§ 17 Berechnung der Nettoinventarwerte 

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzel-
nen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rech-

nungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile dieses Teilvermö-
gens ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungs-
einheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an 

welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teil-
vermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage) fin-
det keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilver-

mögens statt. 
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum 

offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Haupt-

markt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder 
Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem 
Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der 

Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in 
diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in 
der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 

3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis 
bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer 
Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenste-

henden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss 
Ziff. 2 bewerten. 

4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse 

oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 
Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungs-
preis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter 

Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite sukzessive 
dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen 
der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen 

Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlen-
dem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geld-
marktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des 

Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelau-

fene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbe-

dingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bank-
guthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 

6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermö-

gens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrs-
wert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, 
vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die 

der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl 
der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er 
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wird auf die jeweils kleinste gängige Einheit der Rechnungseinheit 
gerundet. 

7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens eines Teil-

vermögens (Vermögen des Teilvermögens, abzüglich der Verbind-
lichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, 
werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn 

diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteil-
klasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede 
Anteilklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei 

folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet: 
a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; 
b) auf den Stichtag von Ertragsthesaurierungen, sofern die Ertrags-

thesaurierungen der verschiedenen Klassen in Prozenten ihres 
jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen.  

c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von 

Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen 
Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilklassen, 
sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in 

Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich 
ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilklas-
sen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelan-

gen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfol-
gen;  

d)  bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von 

Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklas-
sen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen 
anfallen, die nur im Interesse einer Anteilklasse oder im Interesse 

mehrerer Anteilklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote 
am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden. 

 

§ 18 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

1. Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile werden am Auf-

tragstag bis zu einem bestimmten im Prospekt genannten Zeitpunkt 
entgegengenommen. Der für die Ausgabe und Rücknahme massge-
bende Preis der Anteile wird frühestens an dem dem Auftragstag fol-

genden Bankwerktag (Bewertungstag) ermittelt (Forward Pricing). 
Der Prospekt regelt die Einzelheiten. 

2. Der Ausgabepreis der Anteile einer Klasse eines Teilvermögens 

ergibt sich aus dem am Bewertungstag anhand der Tabelle am Ende 
des Prospekts gemäss § 17 berechneten Nettoinventarwert je Anteil 
der massgeblichen Anteilklasse des Teilvermögens, zuzüglich der 

Ausgabekommission gemäss § 19. Der Rücknahmepreis der Anteile 
einer Klasse ergibt sich aus dem am Bewertungstag anhand der Ta-
belle am Ende des Prospekts gemäss § 17 berechneten Nettoinven-

tarwert je Anteil der massgeblichen Anteilklasse. Die Nebenkosten 
für den An- und Verkauf der Anlagen (namentlich marktübliche Cour-
tagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben) sowie Kosten für die 

Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei phy-
sischen Anlagen, die einem Teilvermögen aus der Anlage des einbe-
zahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten An-

teil entsprechenden Teils der Anlagen durchschnittlich erwachsen, 
werden dem Vermögen dieses Teilvermögens belastet. 

3. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile eines Teilvermögens 

jederzeit einstellen sowie Anträge auf Zeichnung oder Umtausch von 
Anteilen zurückweisen. 

4. Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit der Anleger die 

Rückzahlung der Anteile eines Teilvermögens vorübergehend und 
ausnahmsweise aufschieben, wenn: 
a) ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentli-

chen Teils des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens 
bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem solchen 
Markt beschränkt oder ausgesetzt ist;  

b) ein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, monetärer oder an-
derer Notfall vorliegt;  

c) wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder Beschrän-

kungen sonstiger Übertragungen von Vermögenswerten Ge-
schäfte für das Teilvermögen undurchführbar werden;  

d) zahlreiche Anteile des Teilvermögens gekündigt werden und 

dadurch die Interessen der übrigen Anleger dieses Teilvermö-
gens wesentlich beeinträchtigt werden können. 

5. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Aufschub unverzüglich 

der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener 
Weise den Anlegern mit. 

6. Solange die Rückzahlung der Anteile eines Teilvermögens aus den 
unter Ziff. 4 lit. a bis c genannten Gründen aufgeschoben ist, findet 
keine Ausgabe von Anteilen dieses Teilvermögens statt. 

 

V.  Vergütungen und Nebenkosten 
§ 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger 

1. Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekom-

mission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von 
Vertreibern im In- und Ausland von zusammen maximal 3,0% des 
Nettoinventarwertes bei Anteilen des Teilvermögens AWMZ Fund I 

(in Liquidation) und von maximal 5,0% bei Anteilen des Teilvermö-
gens AWMZ Fund II (in Liquidation) belastet werden. 

2. Die im Rahmen der Maximalkommissionen dieses § 19 zurzeit mas-

sgeblichen Höchstsätze sind im Prospekt ersichtlich. 
 

§ 20 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Vermögen der 

Teilvermögen 

1. Für die Leitung, die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit 
in Bezug auf die Teilvermögen stellt die Fondsleitung zulasten der 
Teilvermögen eine Kommission von jährlich maximal 1,95% p.a. des 

Nettofondsvermögen der Teilvermögen in Rechnung, die pro rata 
temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Vermö-
gen des entsprechenden Teilvermögens belastet und jeweils am An-

fang jeden Monats auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermö-
gens der Teilvermögen des Vormonats ausbezahlt wird (Verwaltungs-
kommission, inkl. Vertriebskommission).  

Die Verwaltungskommission kann bei einzelnen Teilvermögen und 
Anteilklassen zu unterschiedlichen Sätzen gemäss der Tabelle im 
Prospekt erhoben werden. Der effektiv angewandte Satz der Verwal-

tungskommission ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht 
ersichtlich.  

2. Für die Aufbewahrung des Vermögens der einzelnen Teilvermögen, 

die Besorgung des Zahlungsverkehrs der Teilvermögen und die 
sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben der Depotbank belastet die 
Depotbank den Teilvermögen eine Kommission von jährlich maximal 

0.25% des Nettofondsvermögen der Teilvermögen, die pro rata tem-
poris bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Vermögen 
des entsprechenden Teilvermögens belastet und jeweils am Anfang 

jeden Monats auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens 
der Teilvermögen des Vormonats ausbezahlt wird (Depotbankkom-
mission). 

Der effektiv angewandte Satz der Depotbankkommission ist jeweils 
aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich. 

3. Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz 

der folgenden Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrags 
entstanden sind: 
a)  Kosten für den An- und Verkauf von Anlagen, namentlich markt-

übliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben sowie 
Kosten für Continuous Linked Settlement (CLS), sowie Kosten 
für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstan-

dards bei physischen Anlagen; 
b) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Li-

quidation, Fusion oder Vereinigung des Umbrella-Fonds bzw. der 

Teilvermögen; 
c)  Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde; 
d)  Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für 

Bescheinigungen im Rahmen der Gründung, Änderungen, Liqui-
dation, Fusion oder Vereinigungen des Umbrella-Fonds bzw. der 
Teilvermögen; 

e)  Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang mit 
der Gründung, Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereini-
gung des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen sowie der all-

gemeinen Wahrnehmung der Interessen des Umbrella-Fonds 
bzw. der Teilvermögen und seiner bzw. ihrer Anleger; 

f)  Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des 

Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen sowie sämtliche Kosten 
für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungs-
kosten, welche nicht einem Fehlverhalten der Fondsleitung zu-

zuschreiben sind; 
g)  Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Jahres- und 

Halbjahresberichte des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen; 
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h)  Kosten für eine allfällige Eintragung des Umbrella-Fonds bzw. 
der Teilvermögen bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, na-
mentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene 

Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung 
des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland; 

i)  Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten 

oder Gläubigerrechten durch den Umbrella-Fonds bzw. der Teil-
vermögen, einschliesslich der Honorarkosten für externe Bera-
ter; 

j)  Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des 
Fonds eingetragenem geistigen Eigentum oder mit Nutzungs-
rechten des Fonds; 

k)  alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte 
zur Wahrung der Anlegerinteressen durch die Fondsleitung, den 
Vermögensverwalter oder die Depotbank verursacht werden. 

4.  Die Kosten nach Ziff. 3 Bst. a) werden, soweit möglich, direkt dem 
Einstandswert zugeschlagen bzw. dem Verkaufswert abgezogen, an-
sonsten unter den Aufwendungen. 

5. Die Fondsleitung und deren Beauftragte sowie die Depotbank kön-
nen Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstä-
tigkeit des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen bezahlen. Die 

Fondsleitung und deren Beauftragte sowie die Depotbank können 
Rabatte zwecks Reduktion der dem Umbrella-Fonds bzw. der Teil-
vermögen belasteten Gebühr oder Kosten direkt an die Anleger be-

zahlen. Im Prospekt legt die Fondsleitung offen, ob und unter wel-
chen Voraussetzungen Rabatte gewährt werden. 

6. Erwirbt die Fondsleitung Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Ka-

pitalanlagen, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von 
einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame 
Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte 

oder indirekte Beteiligung verbunden ist («verbundene Zielfonds»), so 
darf sie allfällige Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen der ver-
bundenen Zielfonds nicht dem Umbrella-Fonds bzw. den Teilvermö-

gen belasten. 
7. Vergütungen und Nebenkosten dürfen nur demjenigen Teilvermögen 

belastet werden, welchem eine bestimmte Leistung zukommt. Kos-

ten, die nicht eindeutig einem Teilvermögen zugeordnet werden kön-
nen, werden den einzelnen Teilvermögen im Verhältnis zum Fonds-
vermögen belastet. 

 

VI.  Rechenschaftsablage und Prüfung 
§ 21 Rechenschaftsablage 

1. Die Rechnungseinheiten der einzelnen Teilvermögen sind: 

AWMZ Fund I (in Liquidation) US-Dollar (USD) 
AWMZ Fund II (in Liquidation) US-Dollar (USD) 

2. Das Rechnungsjahr des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen läuft 

jeweils vom 1. April bis zum 31. März. 
3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres 

veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des 

Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen. 
4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rech-

nungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen Halbjahresbericht 

des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen. 
5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 5 bleibt vorbehal-

ten. 

 

§ 22 Prüfung 

Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die ge-
setzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die allenfalls auf sie an-
wendbaren Standesregeln der Asset Management Association Switzerland 

eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten 
Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht. 

 

VII. Verwendung des Erfolges 
§ 23 

1. Der Nettoertrag der thesaurierenden Anteilklassen eines Teilvermö-

gens wird jährlich dem entsprechenden Teilvermögen zur Thesaurie-
rung hinzugefügt. Vorbehalten bleiben allfällige bei der Thesaurierung 
erhobene Steuern und Abgaben. Vorbehalten bleiben zudem ausser-

ordentliche Ausschüttungen der Nettoerträge der thesaurierenden 
Anteilklassen der Teilvermögen in der jeweiligen Rechnungseinheit 
an die Anleger. 

Der Nettoertrag der ausschüttenden Anteilklassen eines Teilvermö-
gens wird jährlich pro Anteilklasse innerhalb von vier Monaten nach 
Abschluss des Rechnungsjahres in der entsprechenden Rechnungs-

einheit an die Anleger ausgeschüttet. Die Fondsleitung kann zusätz-
lich Zwischenausschüttungen aus den Erträgen vorsehen. 
Bis zu 30% des Nettoertrages einer ausschüttenden Anteilklasse ei-

nes Teilvermögens können auf die neue Rechnung vorgetragen wer-
den. 

 Beträgt der Nettoertrag eines Rechnungsjahres inklusive vorgetrage-

ner Erträge aus früheren Rechnungsjahren weniger als 1% des Net-
tovermögens und weniger als je nach Rechnungseinheit CHF 1, USD 
1, EUR 1 oder JPY 100 pro Anteil, so kann auf eine Thesaurierung 

oder eine Ausschüttung verzichtet und der ganze Nettoertrag auf 
neue Rechnung vorgetragen werden. 

2. Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und 

Rechten können von der Fondsleitung ausgeschüttet oder zur The-
saurierung zurückbehalten werden. 

 

VIII.  Publikationen des Umbrella-Fonds bzw. der 

Teilvermögen 
§ 24 

1. Publikationsorgan des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen ist das 
im Prospekt genannte Printmedium oder elektronische Medium. Der 
Wechsel des Publikationsorgans ist im Publikationsorgan anzuzei-

gen. 
2. Im Publikationsorgan werden insbesondere Zusammenfassungen 

wesentlicher Änderungen des Fondsvertrags unter Hinweis auf die 

Stellen, bei denen die Änderungen im Wortlaut kostenlos bezogen 
werden können, der Wechsel der Fondsleitung und/oder der Depot-
bank, die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilklassen 

sowie die Auflösung des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen ver-
öffentlicht. Änderungen, die von Gesetzes wegen erforderlich sind, 
welche die Rechte der Anleger nicht berühren oder die ausschliess-

lich formeller Natur sind, können mit Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde von der Publikationspflicht ausgenommen werden. 

3. Die Fondsleitung publiziert für jedes Teilvermögen die Ausgabe- und 

Rücknahmepreise bzw. den Nettoinventarwert mit dem Hinweis «ex-
klusive Kommissionen» aller Anteilklassen bei jeder Ausgabe und 
Rücknahme von Anteilen in dem im Prospekt genannten Printme-

dium oder elektronischen Medium und allenfalls in weiteren schwei-
zerischen oder ausländischen Zeitungen. Die Preise werden täglich 
publiziert. 

4. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformations-
blatt sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte können bei 
der Fondsleitung, der Depotbank und bei allen Vertreibern kostenlos 

bezogen werden. 
 

IX. Umstrukturierung und Auflösung 
§ 25 Vereinigung 

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank einzelne Teil-
vermögen mit anderen Teilvermögen oder mit anderen Anlagefonds 
vereinigen, indem sie auf den Zeitpunkt der Vereinigung die Vermö-

genswerte und Verbindlichkeiten des bzw. der zu übertragenden Teil-
vermögen bzw. Anlagefonds auf das übernehmende Teilvermögen 
bzw. den übernehmenden Anlagefonds überträgt. Die Anleger des 

übertragenden Teilvermögens bzw. Anlagefonds erhalten Anteile am 
übernehmenden Teilvermögen bzw. Anlagefonds in entsprechender 
Höhe. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wird das übertragende Teil-

vermögen bzw. der übertragende Anlagefonds ohne Liquidation auf-
gelöst und der Fondsvertrag des übernehmenden Teilvermögens 
bzw. Anlagefonds gilt auch für das übertragende Teilvermögen bzw. 

den übertragenden Anlagefonds. 
2. Teilvermögen bzw. Anlagefonds können nur vereinigt werden, sofern: 

a) die entsprechenden Fondsverträge dies vorsehen; 

b) sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden; 
c) die entsprechenden Fondsverträge bezüglich folgender Bestim-

mungen grundsätzlich übereinstimmen: 

− die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die Risikoverteilung 

sowie die mit der Anlage verbundenen Risiken 

− die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne 

aus der Veräusserung von Sachen und Rechten  
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− die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütungen, 

die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie die Ne-

benkosten für den An- und Verkauf von Anlagen (Courta-
gen, Kommissionen, Abgaben) sowie Kosten für die Über-
prüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei 

physischen Anlagen, die dem Fondsvermögen bzw. dem 
Vermögen des Teilvermögens oder den Anlegern belastet 
werden dürfen 

− die Rücknahmebedingungen; 

− die Laufzeit des Vertrages und die Voraussetzungen der 

Auflösung; 
d) am gleichen Tag die Vermögen der beteiligten Teilvermögen 

bzw. Anlagefonds bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet 

und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten übernommen 
werden; 

e) weder den Teilvermögen bzw. Anlagefonds noch den Anlegern 

daraus Kosten erwachsen. Vorbehalten bleiben die Bestimmun-
gen gemäss § 20 Ziff. 3 Bst. b, d und e. 

3. Wenn die Vereinigung voraussichtlich mehr als einen Tag in Anspruch 

nimmt, kann die Aufsichtsbehörde einen befristeten Aufschub der 
Rückzahlung der Anteile der beteiligten Teilvermögen bzw. Anlage-
fonds bewilligen sowie die Aussetzung des Anteilhandels über meh-

rere Tage gutheissen. 
4. Die Fondsleitung legt mindestens einen Monat vor der geplanten Ver-

öffentlichung die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags so-

wie die beabsichtigte Vereinigung zusammen mit dem Vereinigungs-
plan der Aufsichtsbehörde zur Überprüfung vor. Der Vereinigungs-
plan enthält Angaben zu den Gründen der Vereinigung, zur Anlage-

politik der beteiligten Teilvermögen bzw. Anlagefonds und den allfäl-
ligen Unterschieden zwischen dem übernehmenden und dem über-
tragenden Teilvermögen bzw. Anlagefonds, zur Berechnung des Um-

tauschverhältnisses, zu allfälligen Unterschieden in den Vergütungen, 
zu allfälligen Steuerfolgen für die Teilvermögen bzw. Anlagefonds so-
wie die Stellungnahme der zuständigen kollektivanlagenrechtlichen 

Prüfgesellschaft. 
5. Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Änderungen des 

Fondsvertrags gemäss § 24 Ziff. 2 sowie die beabsichtigte Vereini-

gung und deren Zeitpunkt zusammen mit dem Vereinigungsplan min-
destens zwei Monate vor dem von ihr festgelegten Stichtag im Pub-
likationsorgan der beteiligten Teilvermögen bzw. Anlagefonds. Dabei 

weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde 
innert 30 Tagen nach der Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen 
gegen die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags erheben 

oder die Rücknahme ihrer Anteile in bar verlangen können. 
6. Die Prüfgesellschaft überprüft unmittelbar die ordnungsgemässe 

Durchführung der Vereinigung und äussert sich dazu in einem Bericht 

zuhanden der Fondsleitung und der Aufsichtsbehörde. 
7. Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehörde den Abschluss der 

Vereinigung und publiziert den Vollzug der Vereinigung, die Bestäti-

gung der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen Durchführung so-
wie das Umtauschverhältnis ohne Verzug im Publikationsorgan der 
beteiligten Teilvermögen bzw. Anlagefonds. 

8. Die Fondsleitung erwähnt die Vereinigung im nächsten Jahresbericht 
des übernehmenden Teilvermögens bzw. Anlagefonds und im allfällig 
vorher zu erstellenden Halbjahresbericht. Für das übertragende Teil-

vermögen bzw. den übertragenden Anlagefonds ist ein geprüfter Ab-
schlussbericht zu erstellen, falls die Vereinigung nicht auf den or-
dentlichen Jahresabschluss fällt. 

 

§ 26 Laufzeit der Teilvermögen und Auflösung  

1. Der Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen bestehen auf unbe-
stimmte Zeit. 

2. Die Fondsleitung oder die Depotbank können die Auflösung des 

Umbrella-Fonds bzw. einzelner Teilvermögen durch fristlose Kündi-
gung des Fondsvertrags. 

3. Die einzelnen Teilvermögen können durch Verfügung der Aufsichts-

behörde aufgelöst werden, insbesondere wenn ein Teilvermögen 
spätestens ein Jahr nach Ablauf der Zeichnungsfrist (Lancierung) 
oder einer längeren, durch die Aufsichtsbehörde auf Antrag der De-

potbank und der Fondsleitung erstreckten Frist nicht über ein Netto-
vermögen von mindestens 5 Millionen Schweizer Franken (oder Ge-
genwert) verfügt. 

4. Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die Auflösung unverzüg-
lich bekannt und veröffentlicht sie im Publikationsorgan. 

5. Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrags darf die Fondsleitung 

die betroffenen Teilvermögen unverzüglich liquidieren. Hat die Auf-
sichtsbehörde die Auflösung eines Teilvermögens verfügt, so muss 
dieses unverzüglich liquidiert werden. Die Auszahlung des Liquida-

tionserlöses an die Anleger ist der Depotbank übertragen. Sollte die 
Liquidation längere Zeit beanspruchen, kann der Erlös in Teilbeträ-
gen ausbezahlt werden. Vor der Schlusszahlung muss die Fondslei-

tung die Bewilligung der Aufsichtsbehörde einholen. 
 

X. Änderung des Fondsvertrags 
§ 27 

Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden, oder besteht die Ab-
sicht, Anteilklassen zu vereinigen oder die Fondsleitung oder die Depotbank 
zu wechseln, so hat der Anleger die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde 

innert 30 Tagen nach der Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen zu er-
heben. In der Publikation informiert die Fondsleitung die Anleger darüber, 
auf welche Fondsvertragsänderungen sich die Prüfung und die Feststellung 

der Gesetzeskonformität durch die FINMA erstrecken. Bei einer Änderung 
des Fondsvertrags (inkl. Vereinigung von Anteilklassen) können die Anleger 
überdies unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer An-

teile in bar verlangen. Vorbehalten bleiben die Fälle gemäss § 24 Ziff. 2, 
welche mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von der Publikationspflicht 
ausgenommen sind. 

 

XI. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
§ 28 

1. Der Umbrella-Fonds und die einzelnen Teilvermögen unterstehen 

schweizerischem Recht, insbesondere dem Bundesgesetz über die 
kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), der Verord-
nung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 

(KKV) sowie der Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktauf-
sicht über die kollektiven Kapitalanlagen vom 27. August 2014 
(KKV-FINMA). 

Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondsleitung.  
2. Für die Auslegung des Fondsvertrags ist die deutsche Fassung mas-

sgebend. 

3. Der vorliegende Fondsvertrag tritt am 30. April 2024 in Kraft. 
4. Der vorliegende Fondsvertrag ersetzt den Fondsvertrag 21. Juni 

2022. 

5. Bei der Genehmigung des Fondsvertrags prüft die FINMA aus-
schliesslich die Bestimmungen nach Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KKV 
und stellt deren Gesetzeskonformität fest. 

 
Sitz der Fondsleitung ist Basel. Sitz der Depotbank ist Zürich. 
 

Genehmigung des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanzmarkt-
aufsicht FINMA: 25. April 2024. 
 


